
 

  

     

DOCURA VVaG  

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR)  
Berichtsstichtag 31.12.2019 

 

  



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
1 

 

Abkürzungsverzeichnis 

  

Abkürzung: Beschreibung: 

BE Best Estimate; Bester Schätzwert 

BSCR  Basic Solvency Capital Requirement; Basissolvenzkapitalanforderung  

Co. KG Compagnie Kommanditgesellschaft 

DAV Deutsche Aktuarvereinigung e. V 

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung 

DVO  Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission  

EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions Authority; Europäische Auf-

sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung  

EU  Europäische Union  

EZB  Europäische Zentralbank  

f. e. R.  Für eigene Rechnung  

GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

HGB  Handelsgesetzbuch  

IKS  Internes Kontrollsystem  

MaGo Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Ver-

sicherungsunternehmen 

mbH Mit beschränkter Haftung 

MCR  Minimum Capital Requirement; Mindestkapitalanforderung  

ORSA Own Risk and Solvency Assessment; Unternehmenseigene Risiko- und Solvabi-

litätsbeurteilung 

QRT Quantitative Reporting Templates; quantitativen Meldeformulare 

SCR  Solvency Capital Requirement; Solvenzkapitalanforderung  

SFCR  Solvency and Financial Condition Report; Bericht über Solvabilität und Finanz-

lage  

URCF Unabhängige Risikocontrollingfunktion 

VAG  Versicherungsaufsichtsgesetz  

VAIT Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT 

VJ Vorjahr 

VmF Versicherungsmathematische Funktion 

Vt.  Versicherungstechnisch  

VVaG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

ZSK Zinsstrukturkurve 



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
2 

 

Inhalt  
Zusammenfassung .....................................................................................................................................4 

A. Geschäftstätigkeit und Leistung ..........................................................................................................6 

A.1 Geschäftstätigkeit ................................................................................................................................6 

A.2 Versicherungstechnische Leistung ...................................................................................................7 

A.3 Anlageergebnis ....................................................................................................................................8 

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten ....................................................................................................9 

A.5 Sonstige Angaben ...............................................................................................................................9 

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System .......................................................................... 10 

B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit ..................... 14 

B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und 

Solvabilitätsbeurteilung .......................................................................................................................... 16 

B.3.1 Geschäfts- und Risikostrategie ................................................................................................... 16 

B.3.2 Risikomanagementprozess ......................................................................................................... 17 

B.4 Internes Kontrollsystem ................................................................................................................... 19 

B.5 Funktion der Internen Revision ...................................................................................................... 19 

B.6 Versicherungsmathematische Funktion (VmF) ........................................................................... 20 

B.7 Outsourcing ....................................................................................................................................... 21 

B.8 Angemessenheit des Governance- Systems ............................................................................... 21 

B.9 Sonstige Angaben ............................................................................................................................ 22 

C. Risikoprofil ........................................................................................................................................... 23 

C.1 Versicherungstechnisches Risiko .................................................................................................. 23 

C.2 Marktrisiko ......................................................................................................................................... 25 

C.3 Kreditrisiko......................................................................................................................................... 25 

C.4 Liquiditätsrisiko ................................................................................................................................. 26 

C.5 Operationelles Risiko ....................................................................................................................... 27 

C.6 Andere wesentliche Risiken ........................................................................................................... 28 

C.7 Sonstige Angaben ............................................................................................................................ 28 

D. Bewertung für Solvabilitätszwecke .................................................................................................. 29 

D.1 Vermögenswerte .............................................................................................................................. 29 

D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen ................................................................................... 31 



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
3 

 

D.2.1 Beschreibung der SII-Bewertungsmethoden ............................................................................ 32 

D.2.2 Grad der Unsicherheit und Annahmen ...................................................................................... 33 

D.3 Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................................................................. 33 

D.4 Alternative Bewertungsmethoden.................................................................................................. 33 

D.5 Sonstige Angaben ............................................................................................................................ 33 

E. Kapitalmanagement ........................................................................................................................... 34 

E.1 Eigenmittel ......................................................................................................................................... 34 

E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung ..................................................... 37 

E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko bei der Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung .................................................................................................................... 38 

E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwendeten internen Modellen ...... 38 

E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichteinhaltung der 

Solvenzkapitalanforderung .................................................................................................................... 39 

E.6 Sonstige Angaben ............................................................................................................................ 39 

F. Anhang ................................................................................................................................................. 40 

F. 1 Bilanz ................................................................................................................................................. 40 

F 2. Prämien, Forderungen, Aufwendungen nach Geschäftsbereichen ......................................... 44 

F 3. Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern ....................................................... 49 

F 4. Versicherungstechnische Rückstellungen –Nichtlebensversicherung .................................... 51 

F 5. Bezahlte Bruttoschäden und bester Schätzwert nach Schadenjahr ....................................... 57 

F 6. Eigenmittel ........................................................................................................................................ 59 

F 6. Solvenzkapitalanforderung ............................................................................................................ 61 

F 7. Mindestkapitalanforderung ............................................................................................................. 62 

 

  

     



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
4 

 

Zusammenfassung   
  

Der vorliegende Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum Stichtag 31.12.2019 

enthält qualitative und quantitative Informationen über die Solvabilität und die Finanzlage des 

Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit und dient der Offenlegung dieser Informationen ge-

genüber der Öffentlichkeit.  

Die Tätigkeit des DOCURA VVaG umfasst grundsätzlich die private Schaden- und Unfallversi-

cherung mit Ausnahme der Kredit-, Rechtsschutz- und Kraftfahrzeugversicherung. Betrieben 

werden die Sparten Hausrat-, Glas- und Privathaftpflichtversicherung. Das Geschäftsgebiet um-

fasst die Bundesrepublik Deutschland.   

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftstätigkeit, 

dem Governance- System, dem Risikoprofil, der Bewertungsmethode für Solvabilitätszwecke so-

wie dem Kapitalmanagement ergeben.  

Die DOCURA verfolgt ihre Strategie eines ertragreichen und nachhaltigen Wachstums konse-

quent weiter. 

Im Rahmen des Produkt- und Tarifausbaus entwickeln wir geeignete Lösungen für unsere Kun-

den. Grundlage ist eine Verknüpfung aus marktattraktiven Versicherungslösungen und effizien-

ten Prozessen. Im Jahr 2019 hat DOCURA die neuen und nochmals verbesserten Hausrat-Tarife 

„PROTECT 2020“, „PROTECT-HOME 2020“, „SMART 2020“ auf den Markt gebracht.  

Des Weiteren wird im Rahmen der Weiterentwicklung die Optimierung der Systeme und Pro-

zesse vorangetrieben. Projekte wie zum Beispiel Einführung der BiPRO Normen sowie die wei-

tere Verbesserung der IT- und Cybersicherheit sind Teil der Digitalisierungsstrategie.  

Die Verfolgung einer serviceorientierten Kundenkommunikation, Nachhaltigkeit und Profitabilität 

in einem umkämpften Wettbewerbsumfeld bedeutet zum Einen verbesserte innerbetriebliche 

Prozesse, zum Anderen die Optimierung der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. 

Die Risikosteuerung zielt darauf ab, das aktive Eingehen von Risiken im Wesentlichen auf den 

versicherungstechnischen Bereich einzugrenzen und die sich gleichzeitig ergebenden Chancen 

konsequent zu nutzen. 

Die Kapitalanlagepolitik ist konservativ und auf ein angemessenes Anlageergebnis ausgerichtet, 

dabei gewinnt die Nachhaltigkeit zunehmende an Bedeutung. Die Anlagen sind auf Unterneh-

mensanleihen und Aktien im sogenannten „Investment Grade“- Bereich sowie auf Tages- und 

Festgelder fokussiert.  

 

Der DOCURA VVaG verwendet bei der Ermittlung der Eigenmittelausstattung die Standardfor-

mel. Die Eigenmittel setzen sich ausschließlich aus Basiseigenmitteln der höchsten Qualitäts-

stufe 1 (Tier 1) zusammen.  
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Dieser SFCR bezieht sich daher auf den Stichtag 31.12.2019. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die 

SCR- Bedeckungsquote 390,2 % (VJ: 365,5 %).  

In der Berichtsstruktur folgen wir den aufsichtsrechtlichen Vorgaben.  

Alle Angaben im Bericht erfolgen in Tausend Euro. Dabei sind die Zahlen kaufmännisch gerundet 

worden. Die Addition der Einzelwerte kann daher zu Rundungsdifferenzen führen. Angaben zu 

handelsrechtlichen Werten erfolgen in diesem Bericht nur zu nachrichtlichen Zwecken. Für die 

handelsrechtlichen Werte ist der Geschäftsbericht maßgeblich. 

Die in diesem Bericht ausgewiesene ermittelte Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Re-

quirement, SCR) wird der BaFin übermittelt, unterliegt allerdings noch der aufsichtsrechtlichen 

Prüfung.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Diffe-

renzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-

lich für alle Geschlechter. 

Covid-19 Auswirkungen / Maßnahmen 

Aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus (Covid -19) und der möglichen Auswirkungen 

auf die Weltwirtschaft, Finanzmärkte und das Geschäft der DOCURA berichten wir nachfolgend 

über die möglichen Auswirkungen und Gegenmaßnahmen auf das Geschäftsjahr 2020. 

Die DOCURA hat die erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Notfallplan ergriffen, um den ord-

nungsgemäßen Geschäftsbetrieb trotz Coronavirus (Covid -19) sicherzustellen. Dazu gehören 

insbesondere mobiles Arbeiten, Einzelbüro-Lösung, Reduzierung von Außenterminen, beson-

dere Hygienetipps und -maßnahmen für unsere Mitarbeiter/-innen.  

Weiterhin hat die DOCURA einen Krisenstab eingerichtet, um die Einflüsse auf die Prozesse zu 

überwachen. Außerdem wird das Limitsystem kontinuierlich überwacht, um eventuelle operative 

Maßnahmen zu ergreifen.  

An den Kapitalmärkten könnte ein Kursverfall bei Kapitalanlagen entstehen. Derzeit sind sowohl 

eine sehr volatile Entwicklung wie auch eine starke Verunsicherung an den Börsen zu beobach-

ten. Aufgrund unserer konservativ ausgerichteten Kapitalanlagepolitik und der angemessenen 

Mischung und Streuung wirkt sich die Börsenkursschwankung derzeit nicht in demselben Maße 

auf unsere Kapitalanlagen aus. Diese Kapitalanlagestrategie wird von uns regelmäßig überprüft, 

die Entwicklung unserer Kapitalanlagen wie der Kapitalmärkte laufend beobachtet. Für eine Ab-

schätzung möglicher Auswirkungen auf das Kapitalanlageergebnis ist es allerdings noch zu früh. 

Unsere Bewertungen zeigen, dass bei den aktuellen Veränderungen an den Finanzmärkten eine 

solide Solvenzbedeckung gegeben ist und der Bedarf an einem ad hoc-ORSA Bericht zurzeit 

nicht besteht. 
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A. Geschäftstätigkeit und Leistung  

 A.1 Geschäftstätigkeit   

Der DOCURA VVaG ist ein selbstständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ohne Grup-

pen- oder Konzernzugehörigkeit.  

Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines jeden Jahres.   

Kontaktdaten: 

Der Firmensitz ist 44789 Bochum, Königsallee 57.  

In der folgenden Tabelle sind die Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde und des Wirt-

schaftsprüfers dargestellt. 

Zuständige Aufsichtsbehörde Externer Abschlussprüfer 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

Graurheindorfer Str. 108  

53117 Bonn  

Postfach 1253  

53002 Bonn  

Telefon: 0228 / 4108 – 0  

Fax: 0228 / 4108 - 1550  

E-Mail: poststelle@bafin.de  

De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de  

Ostwestfälische Revisions- und Treu-

hand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft 

Stapenhorststr. 131  

33615 Bielefeld  

 

Telefon: 0521 / 52108-0 

E-Mail: info@ostwestfaelische.de 

 

Es gibt weder Beteiligungen an dem DOCURA VVaG durch Unternehmen oder natürliche Per-

sonen noch durch Tochterunternehmen.  

Die Risikosteuerung zielt darauf ab, das aktive Eingehen von Risiken im Wesentlichen auf den 

versicherungstechnischen Bereich einzugrenzen. Die Prüfung der Risikotragfähigkeit erfolgt im 

Rahmen des Risikomanagementsystems und insbesondere auch durch ein Limitsystem.   

Die Kapitalanlagepolitik ist konservativ und auf ein angemessenes Anlageergebnis ausgerichtet. 

Gegenüber dem aufsichtsrechtlich zulässigen Kapitalanlagenkatalog schränkt die unterneh-

menseigene Kapitalanlagerichtlinie die zulässigen Kapitalanlagen weiter ein, der konservativen 

Kapitalanlagepolitik folgend. Die Anlagen sind auf Anteile an Investmentvermögen und Aktien im 

sogenannten „Investment Grade“- Bereich sowie auf Tages- und Festgelder fokussiert. Daneben 

befinden sich teils selbstgenutzte Immobilien, Investmentanteile (Fonds) sowie Aktien aus Dax 

bzw. Eurostoxx im Portfolio.  
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Der DOCURA VVaG hat im Geschäftsjahr 2019 unverändert gegenüber dem Vorjahr folgende 

Versicherungszweige und –arten betrieben:  

 Hausratversicherung  

 Glasversicherung  

 Privathaftpflichtversicherung   

  

A.2 Versicherungstechnische Leistung   
  

Der DOCURA VVaG ist ein Privatkundenversicherer und betreibt gemäß Satzung die private 

Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme der Kredit-, Rechtsschutz- und Kraftfahrzeug-

versicherung in der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Die Bruttobeitragseinnahmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 10.223 TEUR (2018: 

10.151 TEUR) und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:  

Sparten: 2019 2018 

Hausratversicherung 9.002 8.906 

Glasversicherung 777 790 

Privathaftpflichtversicherung 444 454 

Angaben in TEUR 

Damit kann der DOCURA VVaG auch in seinem 108. Geschäftsjahr auf ein positives Ge-

schäftsergebnis blicken.  

Die verdienten Beiträge für eigene Rechnung (f.e.R.) betrugen 7.284 TEUR (2018: 7.077 TEUR)  

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle (f.e.R.) lagen mit 4.063 TEUR um 7,7% über dem Vor-

jahreswert (2018: 3.774 TEUR).  

Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle wurden in Höhe von 3.969 TEUR 

(2018: 3.139 TEUR) brutto gebildet.  
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A.3 Anlageergebnis   
  

Das Anlageergebnis des DOCURA VVaG im Geschäftsjahr 2019 ist von der weiterhin anhalten-

den Niedrigzinsphase geprägt.  

Die Immobilien betreffen Gebäude am Unternehmenssitz und sind überwiegend selbst genutzt.  

Die Einlagen bei Kreditinstituten umfassen Termin- und Festgelder bei der Volksbank Bochum- 

Witten, der Bethmann Bank Köln und der Volksbank Sprockhövel.  

Pfandbriefe sind lediglich in geringem Umfang Bestandteil der Kapitalanlagen.  

Bei der Vermögensanlage beachtet der DOCURA VVaG die gesetzlichen und aufsichtsrechtli-

chen Bestimmungen, insbesondere die Grundsätze der unternehmerischen Vorsicht gemäß   

§ 124 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).  

Die Kapitalanlagen haben sich im Geschäftsjahr 2019 um 994 TEUR auf 17.977 TEUR erhöht.  

Die Erträge aus anderen Kapitalanlagen setzen sich aus Mieterträgen (127 TEUR), Dividenden 

aus Aktien (139 TEUR), Erträgen aus Investmentanteilen (150 TEUR), aus Erträgen für Schuld-

verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (-2 TEUR) und Einlagen bei Kreditin-

stituten (2 TEUR) zusammen.  

Die laufende Durchschnittsverzinsung betrug 1,04 % (VJ: 0,59 %).  

Erträge und Aufwendungen für Anlagegeschäfte nach Vermögensklassen:  

 

Vermögensklasse Erträge/ Zinsen Ab-/ Zuschreibungen  Gewinn/ Verlust  

            

Grundstücke und  

Bauten  

127 -103 24 

      

nicht fest verzinsli-

che Wertpapiere  

289 -48 241 

      

Schuldverschreibun-

gen und andere 

festverzinsliche  

Wertpapiere  

-2 0 -2 

      

Bankguthaben  2 - 2 

 Angaben in TEUR 



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
9 

 

Die Aufwendungen für Kapitalanlagen belaufen sich auf 38 TEUR für die Grundstücke und 87 

TEUR für die Kapitalanlagenverwaltung und Gebühren sowie 7 TEUR für sonstige Aufwendun-

gen.  

Das Kapitalanlageergebnis ist im Berichtszeitraum von -69 TEUR auf 230 TEUR gestiegen.  

Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen aus den Vermögensklassen der nicht fest verzinsli-

chen Wertpapiere (Aktien und Investmentanteile) erzielt.  

Bei dem DOCURA VVaG sind keine Verbriefungen vorhanden. Es gibt keine direkt im Eigenka-

pital erfassten Gewinne und Verluste.  

  

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten   
  

Die sonstigen Tätigkeiten umfassen sonstige Erträge (172 TEUR) und sonstige Aufwendungen 

(610 TEUR).   

Die sonstigen Erträge beinhalten insbesondere Provisionen aus der Vermittlung von Versiche-

rungsverträgen für andere Unternehmen.  

Die sonstigen Aufwendungen sind solche aus Vermittlungsdienstleistungen für andere Unterneh-

men, Rechts- und Beratungskosten, Kosten des Aufsichtsrates und der Mitgliedervertreterver-

sammlung, Aufbewahrungskosten für Geschäftsunterlagen, Jahresabschlusskosten sowie Bei-

träge und Gebühren für Fachverbände/Aufsichtsbehörden.  

Leasingvereinbarungen gemäß Art. 293 Abs.4 DVO bestehen nicht.  

  

A.5 Sonstige Angaben  
  

Sonstige Angaben sind nicht zu tätigen.  
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B. Governance-System   

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System   
  

Der DOCURA VVaG hat ein Governance- System gemäß Artikel 41 der Solvency II- Rahmen-

richtlinie implementiert, das ein solides und vorsichtiges Management des betriebenen Geschäfts 

gewährleistet.  

Eine transparente Organisationsstruktur mit klaren Zuständigkeitszuweisungen und – trennun-

gen sowie ein wirksames System zur Gewährleistung der Übermittlung von Informationen sind 

eingerichtet.  

 

Weiterhin sind eine Reihe von unternehmensinternen schriftlichen Leitlinien gemäß den Anfor-

derungen nach Solvency II erstellt und vom Vorstand verabschiedet worden. Diese Leitlinien 

werden mindestens einmal jährlich überprüft.  

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei seiner Tätigkeit. Er ist auch verantwortlich 

für die Bestellung der Vorstandsmitglieder, deren Verträge und die Prüfung und Freigabe des 

Jahresabschlusses. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist in regelmäßigem Kontakt mit dem 

Vorstand bezüglich Themen zur Unternehmensstrategie und der Geschäftsentwicklung.   

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2019 aus drei Personen. Er hält regelmäßige Sitzun-

gen, mindestens einmal pro Quartal ab. Außerordentliche Sitzungen werden bei Bedarf geson-

dert einberufen. Alle Beschlüsse werden in einfacher Mehrheit gefasst, sofern gesetzlich keine 

andere Mehrheit vorgeschrieben ist.  

Im Berichtszeitraum wurde Regina Radetzky neu als Aufsichtsratsmitglied berufen. Ausgeschie-

den ist Dierk Hamel. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

Lüttgens, Heiner 
- Vorsitzender - 

Diplom-Volkswirt 52499 Baesweiler 

Janßen, Gerd 
- stellv. Vorsitzender - 

Realschulkonrektor a. D. 44789 Bochum 

Hamel, Dierk 
(bis 08/2019) 

Versicherungsbetriebswirt 52134 Herzogenrath 

Radetzky, Regina 
(seit 08/2019) 

Rechtsanwältin 51545 Waldbröl 
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Vorstand 

Der Vorstand leitet den Versicherungsverein in eigener Verantwortung und legt die Ziele und die 

Unternehmensstrategie fest. Sein Handeln ist dabei am Unternehmensinteresse ausgerichtet. 

Zudem ist er angehalten, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Der Vorstand hat dafür 

zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmungen und die unternehmensinternen Richtlinien ein-

gehalten werden. Er ist für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling im Un-

ternehmen verantwortlich. 

Für bestimmte Maßnahmen (Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundeigentum, Anlage 

von Vermögenswerten mit besonderer Bedeutung oder Kooperationsverträge mit anderen Ver-

sicherungsunternehmen) ist eine Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich.  

Der Vorstand bestand im Berichtsjahr aus zwei Personen, Dirk Thomas und Dirk Mathiasen. Die 

Ressortaufteilung innerhalb des Vorstandes wird unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen 

Vorgaben durch diesen selbst festgelegt. Vorstandssitzungen finden kontinuierlich statt, ebenso 

erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden.   

Die nachfolgende Übersicht stellt die Ressortverteilung innerhalb des Vorstandes im Berichts-

zeitraum dar:  

 

  

Ausschüsse 

Innerhalb der Organe des DOCURA VVaG bestehen keine separaten Ausschüsse.  
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Schlüsselfunktionen 

Compliancefunktion  

Die Aufgaben der Compliancefunktion umfasst insbesondere die Einhaltung des internen Kon-

trollsystems und der rechtlichen Vorgaben. Sie hat außerdem eine Berichts- und Beratungsfunk-

tion gegenüber dem Gesamtvorstand. Die Compliancefunktion wird durch eine intern verantwort-

liche Person wahrgenommen. 

Unabhängige Risikokontrollfunktion  

Die Unabhängige Risikocontrollingfunktion ist Teil des Risikomanagements und überwacht die 

Risiken des Unternehmens, berichtet regelmäßig und aus besonderen Anlässen gegenüber dem 

Vorstand. Die Unabhängige Risikocontrollingfunktion ist durch eine intern verantwortliche Person 

wahrgenommen. 

Interne Revision  

Die Interne Revision kann aufgrund der Größe des DOCURA VVaG nicht durch eigene Mitarbei-

ter bei gleichzeitiger Wahrung der erforderlichen Unabhängigkeit vom Geschäftsbetrieb ausge-

übt werden. Vielmehr sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der schlanken und 

effizienten Unternehmensstruktur in das operative Geschäft eingebunden. Die Interne Revision 

ist daher wie im Vorjahr an einen externen Dienstleister ausgegliedert worden. Hierbei handelt 

es sich um die Firma Mazars, GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-

tungsgesellschaft.  

Verantwortliche Person ist hier Michael Härtl. Ausgliederungsbeauftragter des DOCURA VVaG 

ist ein Vorstandsmitglied (Dirk Thomas).  

Versicherungsmathematische Funktion  

Die versicherungsmathematische Funktion ist aufgrund Größe und Struktur des DOCURA VVaG 

an einen externen Dienstleister ausgegliedert worden. Hierbei handelt es sich wie im Vorjahr um 

die Firma Meyerthole Siems Kohlruss, Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH, Köln, verant-

wortliche Person ist hier Marion Beiderhase.   

Organisation  

Den Fachabteilungen stehen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter vor, von denen zwei mit 

Prokura ausgestattet sind.  

Die Governance-Struktur der DOCURA und insbesondere die Ausgestaltung der Aufbau- und 

Ablauforganisation in Bezug auf das Risikomanagementsystem orientieren sich an der grund-

sätzlichen Systematik der „3 Verteidigungslinien“ (Three-Lines-of-Defence-Modell). 

In der ersten Verteidigungslinie sind die operativen Geschäftseinheiten für die konkrete Risi-

kosteuerung sowie die Implementierung eines internen Steuerungs- und Kontrollsystems in ihrer 

Abteilung verantwortlich. Hierbei haben sie die dafür jeweils geltenden externen (Gesetze, BaFin-
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Rundschreiben, etc.) sowie internen Vorgaben (z.B. aus den innerbetrieblichen Leitlinien) zu be-

achten. 

Auf der zweiten Verteidigungslinie befinden sich 3 der 4 aufsichtsrechtlich geforderten Schlüssel-

funktionen, die unabhängige Risikocontrollingfunktion, die versicherungsmathematische Funktion 

sowie die Compliance-Funktion. Diese Governance-Funktionen erfüllen im Rahmen ihrer auf-

sichtsrechtlich normierten Aufgaben insbesondere eine zentrale Überwachungs- und Beratungs-

funktion. In dieser Funktion unterstützen sie den Vorstand bei der Erstellung der innerbetriebli-

chen Vorgaben für die operativen Geschäftsbereiche. 

Das Governance-System der DOCURA unterliegt einer regelmäßigen – mindestens einmal jähr-
lich erfolgenden – internen Überprüfung. Ziel der Überprüfung ist es, die Angemessenheit und 
Wirksamkeit des Governance-Systems zu beurteilen. 
 

Die Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens sind über ein Organigramm transparent gere-

gelt. Aus Sicht des Vorstandes ist die Organisation der Größe und Komplexität des Unterneh-

mens angemessen ausgestaltet und an der Geschäftsstrategie ausgerichtet.  

Die Governance- und Schlüsselfunktionen stellen sich bei dem DOCURA VVaG wie folgt dar:  

 Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten:  

 •  Vorstandsmitglieder: Dirk Thomas, Dirk Mathiasen  

 Personen, die Governance- und Schlüsselfunktionen im Berichtszeitraum innehatten:  

 

 sowie Aufsichtsratsmitglieder.  

 

In internen Leitlinien hat der DOCURA die Prozesse, Aufgaben, Zuständigkeiten und Informati-

onswege der Schlüsselfunktionen und wichtiger weiterer Aufgabenbereiche festgeschrieben. Alle 

Schlüsselfunktionen agieren mit der erforderlichen Unabhängigkeit von der Geschäftsleitung, sie 

tauschen sich untereinander aus und erhalten Einblicke in die gesamten Berichte. Die Berichte 

je Funktion werden jährlich erstellt, bei Bedarf können auch ad-hoc-Berichte erstellt werden. 
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Die Schlüsselfunktionen übernehmen ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben nach Maßgabe 

der Solvency-II-Richtlinie, der DVO, den EIOPA-Leitlinien und des MaGo-Rundschreibens der 

BaFin und berichten dem Vorstand. 

Die Frage, ob weitere Funktionen als Schlüsselfunktionen einzustufen sind, wird regelmäßig, 

mindestens einmal jährlich, überprüft. Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand.  

Vergütungspolitik  

Das Vergütungssystem verhindert eine unangemessene Risikobereitschaft.   

Der Vorstand erhält ein Festgehalt und in geringem Umfang Rentenzuschüsse in Form einer 

Direktversicherung.  

Der Aufsichtsrat erhält von der Mitgliedervertreterversammlung beschlossene feste jährliche Be-

züge sowie eine Erstattung von Auslagen.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DOCURA VVaG werden grundsätzlich nach dem gel-

tenden Tarifvertrag vergütet.  

Wesentliche Transaktionen mit Anteilseignern und Personen, die maßgeblichen Einfluss auf das 

Unternehmen ausüben und Mitgliedern des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans 

erfolgten im Berichtszeitraum nicht.  

 

B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche 

Zuverlässigkeit  

 

Nach den Anforderungen gemäß Solvency II haben alle Personen, die das Unternehmen tat-

sächlich leiten oder andere Schlüsselfunktionen innehaben, den Anforderungen an die fachliche 

Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit zu genügen („fit & proper“- Kriterien). Das be-

trifft in unserem Unternehmen   

 Vorstand,   

 Aufsichtsrat,   

 Inhaber von Schlüsselfunktionen   

 

Vorstand 

Der Vorstand des DOCURA VVaG leitet den Versicherungsverein. Die Vorstandsmitglieder müs-

sen aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage sein, 
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eine solide und vorsichtige Führung des Unternehmens zu gewährleisten. Dies umfasst prakti-

sche und theoretische Kenntnisse, wird unter dem Gesichtspunkt des Proportionalitätsgrundsat-

zes geprüft und berücksichtigt die spezifischen Risiken, denen der DOCURA VVaG ausgesetzt 

ist ebenso wie Art und Umfang des betriebenen Geschäfts. Darüber hinaus ist eine Leitungser-

fahrung erforderlich, die eine mindestens dreijährige leitende Tätigkeit bei einem Versicherungs-

unternehmen oder einem Unternehmen mit einer vergleichbaren Geschäftsart voraussetzt.  

Insbesondere müssen ausreichende Kenntnisse des betriebenen Geschäftsmodells, des Markt-

umfeldes des DOCURA VVaG, der Geschäftsstrategie, des unternehmensinternen Governance- 

Systems sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen vorhanden 

sein.  

Diese Kenntnisse sind bei den Mitgliedern des Vorstandes des DOCURA VVaG vorhanden.  

Aufsichtsrat 

Mitglieder des Aufsichtsrates können ihrer Aufgabe zu einer angemessenen Kontrolle und Über-

wachung des Vorstandes nur bei ausreichender fachlicher Qualifikation erfüllen. Dazu sind 

grundlegende Kenntnisse insbesondere im Bereich des Marktumfeldes des DOCURA VVaG, der 

Geschäftsstrategie und des betriebenen Geschäfts, der Rechnungslegungsvorschriften und der 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften und des Governance-Systems erforderlich.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind langjährig in verantwortungsvollen Funktionen in Versiche-

rungsunternehmen tätig bzw. tätig gewesen und bringen die erforderlichen Kenntnisse mit.  

Die fachlichen Kenntnisse werden jährlich überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.   

 

Schlüsselfunktionen 

Die Anforderungen an die fachliche Eignung der Schlüsselfunktionen beinhalten eine fundierte 

Ausbildung (z.B. ein Studium mit wirtschaftlichem, juristischem oder mathematischen Hinter-

grund oder eine Ausbildung im Versicherungsbereich bzw. einen Spezialisierungslehrgang über 

den GDV oder die DAV), Kenntnisse im Versicherungsrecht, im Europarecht und in der Risiko-

erhebung sowie ein Verständnis für das Geschäftsmodell und die anderen Funktionen. Die An-

forderungen an die fachlichen Qualifikationen und die persönliche Zuverlässigkeit der verant-

wortlichen Personen sind 2019 geprüft und bestätigt worden.  

Weiterbildung 

Mit externen Weiterbildungsveranstaltungen sowie Inhouse-Schulungen unterstützen wir die 

fachliche Qualifikation von Mitarbeitern, Schlüsselfunktionen, Vorstand und Aufsichtsrat und er-

füllen so auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unter Solvency II.  

Bestellungen von Vorständen, Aufsichtsräten Schlüsselfunktionen und Ausgliederungsbeauf-

tragten erfolgen unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.  
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B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmens-

eigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung   

 

Unser Kerngeschäft als Versicherungsunternehmen besteht darin, gewisse Risiken unserer Kun-

den zu übernehmen und ihre Beiträge angemessen für zukünftige Schadensfälle anzulegen. 

Gleichzeitig sind wir als Unternehmen selbst gewissen Risiken ausgesetzt, die es zu managen 

und berücksichtigen gilt. Das setzt ein angemessenes Risikomanagement-System voraus. 

Das Risikomanagementsystem des DOCURA VVaG umfasst insbesondere:  

 die Geschäfts- und Risikostrategie,  

 die IT-Strategie, 

 ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS),  

 die Berechnungen der Solvenzkapitalanforderung nach dem Standardmodell.  

  

B.3.1 Geschäfts- und Risikostrategie  

 

Die Geschäfts- und Risikostrategie ist der wesentliche Ausgangspunkt für das Risikomanage-

ment des DOCURA VVaG.  

Die Risikostrategie definiert die strategischen Ziele, strategische Maßnahmen und Strukturen des 

Risikomanagements.  

Der DOCURA VVaG beschäftigt sich bewusst mit Risiken, welche direkt auf das operative Ge-

schäft wirken.  

Das Risikoverständnis ist ganzheitlich und beinhaltet positive und negative Abweichungen bezo-

gen auf erwartete oder budgetierte Werte. Das Schlüsselziel des Risikomanagements ist der 

Schutz des ökonomischen Kapitals des DOCURA VVaG. Dies setzt einen bewussten Umgang 

mit den Risiken voraus, wobei hier die Wesentlichkeit und rechtliche Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen sind.  

In der Geschäftsstrategie, die bei dem DOCURA VVaG einen Dreijahreszeitraum umfasst, legt 

der Vorstand Ausrichtung und Geschäftsziele des Versicherungsvereins fest. Die Geschäftsstra-

tegie wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat erörtert. Sie ist auf ein stetes, ertragreiches Wachs-

tum ausgerichtet. Um ein solches Wachstum und damit die erfolgreiche Zukunft des DOCURA 

VVaG dauerhaft sichern zu können sind vom Vorstand als zentrale Themen und Handlungsfelder 

ein marktkonformes Wachstum bei Wahrung der Profitabilität, der weitere Ausbau der Vertriebs-

wege und der IT- Infrastruktur, die Optimierung unserer Geschäftsprozesse durch Erhöhung des 

Digitalisierungsgrades und damit Senkung der Kosten, die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 

die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen identifiziert worden.  
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Die aus der Geschäftsstrategie abgeleitete Risikostrategie bestimmt den Rahmen für das Risi-

komanagement. Darin werden die sich aus der Geschäftsstrategie ergebenden Risiken beschrie-

ben und Maßnahmen im Umgang mit diesen Risiken beschrieben.  

Der Risikoappetit definiert sich für den DOCURA VVaG als das bewusste Eingehen und den 

Umgang mit Risiken innerhalb der Risikotragfähigkeit, um die strategischen Zielsetzungen zu 

erreichen. Die Festlegung des Risikoappetits als Teil der Risikostrategie berücksichtigt alle we-

sentlichen Risiken, denen unser Unternehmen ausgesetzt ist.   

Geschäfts- und Risikostrategie werden regelmäßig auf ihre Aktualität hin geprüft und gegebe-

nenfalls angepasst. Die Verabschiedung erfolgt durch den Vorstand.  

 

B.3.2 Risikomanagementprozess  

 

Der Risikomanagementprozess beinhaltet die systematische Analyse, die Steuerung und das 

Reporting von Risiken. Der kontinuierliche Risikomanagementprozess stellt sicher, dass der Vor-

stand des DOCURA VVaG einen aktuellen Überblick über die Risikosituation des Versicherungs-

vereins auf Gegenseitigkeit erhält. So wird sichergestellt, dass die erforderlichen Handlungsspiel-

räume für den Vorstand zeitnah eröffnet werden.  

Der Risikomanagementprozess besteht im Wesentlichen aus:  

 Risikoidentifizierung möglicher Risiken für das Unternehmen  

 Risikoanalyse durch eigene Analysen, Marktdaten, Experteneinschätzungen  

 Risikosteuerung und Umgang mit Risiken sowie zugehörigen Strategien (Risikovermei-

dung, -verminderung, -überwälzung oder –übernahme)  

 Risikoüberwachung, insbesondere anhand eines Limitsystems, regelmäßiges Reporting  

Risikoidentifizierung und –analyse erfolgen im Rahmen der unternehmenseigenen Risiko- und 

Solvabilitätsbeurteilung (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA), die vom Vorstand geneh-

migt wird.  

Dieser erfolgt mindestens einmal jährlich. Grundsätzlich erachtet der DOCURA VVaG diesen 

Turnus als ausreichend. Darüber hinaus gibt es definierte Auslöser eines ad-hoc-ORSA.  

Als wesentliche Risiken sieht der DOCURA VVaG das versicherungstechnische Risiko, das 

Marktrisiko, das Kreditrisiko, das operationale Risiko, das Liquiditätsrisiko, das strategische Ri-

siko, das Konzentrationsrisiko und das Reputationsrisiko an.  

Im Zuge der Risikoidentifizierung werden erkannte und unerkannte, neu entstandene Risiken und 

Änderungen bei Risiken im Zeitverlauf erkannt und erfasst. Die Erfassung der Risiken soll mög-

lichst lückenlos sein, da das Risikomanagement die Erkennung der Risiken voraussetzt.  
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Nicht erkannte Risiken entziehen sich dagegen der Einflussnahme durch das Risikomanage-

ment.  

Daher ist ein systematisches Vorgehen für ein erfolgreiches Managen der Risiken unabdingbar.   

Beachtet werden müssen dabei:  

 die erkannten Risiken müssen vollständig und in sich schlüssig sein. Eine Mehrfacher-

fassung von Risiken kann sich auf die Effizienz des Risikomanagements negativ auswir-

ken und ist daher zu vermeiden.  

 

 die Risiken müssen aktuell sein, um das sich dynamisch verändernde Umfeld eines Ver-

sicherungsunternehmens ausreichend abzubilden. Außerdem ist nur so eine zeitnahe 

Reaktion möglich.  

Die interne und externe Kommunikation über alle als wesentlich eingestuften Risiken stellt der 

Vorstand sicher.  

Grundsätzlich wird ein Quartalsreporting unter Berücksichtigung der geringen Komplexität des 

betriebenen Geschäfts und der Unternehmensstruktur weiterhin als ausreichend erachtet.   

Darüber hinaus ist der Vorstand stark in das operative Geschäft eingebunden und wird ad hoc 

über neue Risiken informiert.   

Ziel ist es insbesondere, das Risikobewusstsein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unter-

nehmen weiter zu schärfen.   

Das Risikoprofil unseres Unternehmens wird im Rahmen einer mindestens jährlich stattfindenden 

internen Risikokonferenz bestimmt. Unter Beteiligung von Vorstand, Führungskräften und den 

Schlüsselfunktionen werden alle Risiken erfasst, genau analysiert und bewertet, denen unser 

Unternehmen aus Sicht der Beteiligten ausgesetzt ist.   

Ein wesentliches Ziel des Risikomanagements des DOCURA VVaG ist die jederzeitige Erfüllung 

und Überdeckung des Eigenmittelbedarfs. Damit soll auch eine jederzeitige Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung (SCR) gewährleistet werden.   

Der DOCURA VVaG wendet wie im Vorjahr das Standardmodell an. Danach werden die vorhan-

denen Eigenmittel unter den Vorgaben nach Solvency II einer Marktwertbetrachtung unterzogen. 

Einem modularen Aufbau folgend werden die Kapitalanforderungen der einzelnen Risiken be-

rechnet, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Diese werden aggregiert und als Gesamtkapi-

talanforderung (SCR) ausgewiesen.   

Das SCR entspricht dem vom Unternehmen vorzuhaltenden Kapital, welches die Erfüllung aller 

Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern innerhalb des Zeitraumes von einem 

Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 % gewährleistet.  
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Der DOCURA VVaG strebt eine jederzeitige Überdeckung des SCR-Bedarfs mit Eigenmitteln 

von mindestens 200 % an.   

Für die Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung nutzt der DOCURA VVaG die Software SOL-

VARA.  

 

           

B.4 Internes Kontrollsystem   
  

Der DOCURA VVaG verfügt über ein internes Kontrollsystem (IKS). Unser internes Kontrollsys-

tem ist ein integraler Bestandteil des operationellen Risikomanagementsystems. Innerhalb die-

ses Systems werden Risiken bewertet und bei Bedarf weitere Kontrollen durchgeführt. Die Be-

urteilung der Wirksamkeit dieser Kontrollen ist Teil des vierteljährlichen Prozesses des operatio-

nellen Risikomanagements. Wesentliche Kontrollen sind das Vier-Augen-Prinzip und die Doku-

mentation. 

Unterhalb der Vorstandsebene ist die unabhängige Risikocontrollingfunktion eingerichtet wor-

den, die einerseits die erforderlichen Prüfungen vornimmt und andererseits die gewonnenen Er-

kenntnisse regelmäßig direkt an den Vorstand berichtet. Diese Funktion wurde im Berichtszeit-

raum aufgrund personeller Veränderungen zeitweise vorübergehend durch ein Vorstandsmit-

glied (Dirk Thomas) wahrgenommen. Die URCF Berichterstattung erfolgt mindestens einmal 

jährlich, bei wesentlichen Risikoänderungen ist eine ad-hoc- Berichterstattung vorgesehen.  

Die nach § 23 Abs. 6 VAG einzurichtende Möglichkeit, die in der Vorschrift genannten Verstöße 

anonym zu melden (sog. Whistleblower- Funktion), ist eingerichtet.  

Die Compliancefunktion wird durch ein Vorstandsmitglied (Dirk Thomas) ausgeübt. Diese Schlüs-

selfunktion prüft mindestens einmal im Jahr sowie bei besonderen Anlässen die Einhaltung der 

rechtlichen Vorschriften nach einem festgelegten Complianceplan.  

Die Berichterstattung erfolgt an den Gesamtvorstand.  

 

B.5 Funktion der Internen Revision   
  

Aufgabe der Internen Revision ist es, die Geschäftsorganisation und insbesondere auch das in-

terne Kontrollsystem des Unternehmens auf deren Angemessenheit und Wirksamkeit hin zu 

überprüfen, Bericht zu erstatten sowie Empfehlungen an den Vorstand zu erstellen.  

Die Interne Revision wird wie im Vorjahr durch Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt und damit eine von dem DOCURA unab-

hängige Gesellschaft. Ausgliederungsbeauftragter für die Interne Revision ist im Unternehmen 

unverändert zum Vorjahr Dirk Thomas.  
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Die Interne Revision nimmt keine anderen Funktionen im Unternehmen wahr, daher bestehen 

keine Interessenskonflikte.   

Als externes Unternehmen ist es nicht weisungsgebunden, wirtschaftliche Abhängigkeiten durch 

seine Beauftragung als Interne Revision bestehen nicht.  

Die Interne Revision erstellt einen Bericht für den Vorstand, welcher die getroffenen Erkenntnisse 

und abgeleiteten Empfehlungen enthält. Der Vorstand entscheidet über die einzelnen Maßnah-

men zu diesen Ergebnissen und überwacht deren Umsetzung.  

Der Bericht der Internen Revision kategorisiert die getroffenen Feststellungen und Empfehlungen 

nach deren Risikoeinstufung.  

Die Interne Revision stellte in ihrem Bericht keine MaRisk- relevanten Mängel der Kategorien A 

und B fest. Die Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision werden gründlich geprüft 

und im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung der Prozesse und Dokumentationen umgesetzt.  

 

B.6 Versicherungsmathematische Funktion (VmF)  

 

Die VmF ist an die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH, Köln 

ausgegliedert. Die zuständige Person dort ist Marion Beiderhase.  

Die Funktion der Ausgliederungsbeauftragten für die versicherungsmathematische Funktion ist 

eingerichtet. Die Ausgliederungsbeauftragte überwacht die Tätigkeit der versicherungsmathema-

tischen Funktion.  

Die erforderlichen Daten werden der VmF seitens des DOCURA VVaG zur Verfügung gestellt.  

Die VMF verfasst jährlich einen Bericht, in dem insbesondere zur Berechnung der versicherungs-

technischen Rückstellungen, zur Datenqualität, zur Zeichnungs- und Annahmepolitik, zur Rück-

versicherungspolitik und der wirksamen Einbeziehung in das Risikomanagement aus Sicht der 

Funktion Stellung genommen wird. Der Bericht wird dem Gesamtvorstand des DOCURA VVaG 

präsentiert und mit diesem besprochen. In dem Bericht werden die wesentlichen Ergebnisse der 

Prüfung aufgezeigt sowie etwaige Mängel und Empfehlungen zur Behebung dieser Mängel an-

gegeben. Dem Bericht kann ebenfalls entnommen werden, ob sich Änderungen in den Methoden 

und Annahmen im Vergleich zum Vorjahr ergeben haben.  

Der DOCURA VVaG stellt die Behebung etwaiger Mängel sicher. Gegenüber dem Vorjahr gibt 

es keine Veränderungen.  
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B.7 Outsourcing  

 

Grundsätzlich besteht für Versicherungsunternehmen die Möglichkeit, Funktionen und Tätigkei-

ten ganz oder teilweise auf externe Dienstleister auszulagern.   

Der DOCURA VVaG macht von dem Outsourcing wichtiger Funktionen nur nach einem festge-

legten Prüfungsschema Gebrauch und nur insoweit, als die Funktion nicht im Unternehmen 

selbst wahrgenommen werden kann.  

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen war dies für die Interne Revision sowie für 

die versicherungsmathematische Funktion erforderlich. Die Ausgliederungsbeauftragten sind bei 

der BaFin angezeigt. 

Die folgenden Punkte werden im Zuge des Outsourcings wichtiger und kritischer Funktionen und 

Tätigkeiten, insbesondere beim Outsourcing von Schlüsselfunktionen, geprüft:  

 Ausreichende Kapazitäten des Dienstleisters zur Wahrnehmung der Aufgabe,  

 Notwendige Qualifikation und Zuverlässigkeit des Dienstleisters,  

 Notfallpläne des Dienstleisters,  

 Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen und Dokumente, die dem Dienstleister im 

Zuge der Wahrnehmung der übertragenen Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden.  

 

B.8 Angemessenheit des Governance- Systems  

 

Der Vorstand überprüft einmal jährlich die Geschäftsorganisation einschließlich der unterneh-

mensinternen Organisationsstruktur.  

Dabei wird insbesondere auch überprüft, ob die Geschäfts- und die Risikostrategie weiterhin auf-

einander abgestimmt sind. Die Erkenntnisse aus den Berichten der Schlüsselfunktionen werden 

hierbei berücksichtigt.  

Die aktuelle Geschäftsstrategie ist im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat erläutert worden. Diese wird 

unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen (weiterhin großer Wettbewerbsdruck in den von 

uns betriebenen Versicherungssparten, anhaltende Niedrigzinsphase und aufsichtsrechtliche 

Anforderungen nach Solvency II) als angemessen angesehen.  

Der Interne Kontrollprozess (ORSA, Risikotragfähigkeitskonzept und das aus den Risiken abge-

leitete Limitsystem) ist angemessen, die aus unserem Geschäftsmodell unvermeidbar entste-

henden Risiken rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.   

Die Schlüsselfunktionen sind eingerichtet. Sie können innerhalb der Unternehmensorganisation 

durch klare Aufgabenzuweisung und Verantwortlichkeiten ihre Tätigkeit wirksam und unabhängig 
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ausüben. Die durch Dienstleister wahrgenommenen Schlüsselfunktionen werden angemessen 

überwacht. Die ausgelagerten Schlüsselfunktionen werden so in unternehmensinterne Prozesse 

eingebunden, dass die Tätigkeit ebenfalls objektiv und wirksam durchgeführt werden kann.  

Für Störfälle, Notfälle und Krisen existieren Notfallpläne, die die Fortführung der wesentlichen 

Aktivitäten des Geschäftsbetriebs gewährleisten bzw. möglichst schnell und geordnet den nor-

malen Geschäftsbetrieb wiederherstellen. Ein wirksames Notfallmanagement mit Auflistung der 

Ressourcen für den Notbetrieb hilft bei Schadensereignissen handlungs- und geschäftsfähig zu 

bleiben. Die Notfallpläne werden regelmäßig von der Compliance Funktion auf Sicherheit und 

Einhaltung von Notfall-Bestimmungen überprüft. 

  

B.9 Sonstige Angaben   
  

Sonstige wesentliche Informationen zum Governance-System sind nicht zu tätigen.  
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C. Risikoprofil   
  

Das Risikoprofil des DOCURA VVaG bestimmt sich aus unserem betriebenen Geschäftsmodell 

als Schaden-/Unfallversicherer unter Berücksichtigung der von uns betriebenen Versicherungs-

zweige.  

Der DOCURA VVaG zeichnet grundsätzlich nur Risiken, die er zu tragen bereit ist und die er 

auch tatsächlich tragen kann.  

Es sind keine außerbilanziellen Posten vorhanden, eine Risikoübertragung auf Zweckgesell-

schaften findet nicht statt. Daraus entsteht somit auch keine Risikoexponierung.   

Die Identifizierung, Analyse und Bewertung aller Risiken, denen unser Unternehmen ausgesetzt 

ist, erfolgt im Rahmen der jährlichen Risikokonferenz.  

Die Bewertung der identifizierten Risiken erfolgt nach der Standardformel sowie nach einer un-
ternehmensindividuellen Einschätzung. Die DOCURA leitet hierzu aus den eigenen Daten unter-
nehmensspezifische Parameter her, die mit der Standardformel verglichen werden. So kann die 
Angemessenheit der Prämien und Reserven geprüft werden. Zunächst wird die Eintrittswahr-
scheinlichkeit der tatsächlichen oder möglichen Risiken festgestellt und die potenziellen Auswir-
kungen auf unser Unternehmen. Die Risiken werden in einer Risikomatrix nach den beiden vor-
genannten Punkten erfasst.  
 
Die verwendeten Daten werden aus dem Bestandsführungssystem sowie dem Buchhaltungs-

system des DOCURA VVaG gewonnen. Die Datenqualität wird im Rahmen des Jahresabschlus-

ses durch den Wirtschaftsprüfer geprüft.  

Stressszenarien werden insbesondere im Rahmen des ORSA durchgeführt und analysiert. Dabei 

werden die Annahmen überprüft und gegebenenfalls aktualisiert anhand der Geschäfts- und 

Marktumfeldentwicklungen.  

  

C.1 Versicherungstechnisches Risiko   
  

Das Geschäftsfeld des DOCURA VVaG erstreckt sich wie im Vorjahr auf die Hausrat-, Glas- und 

Privathaftpflichtversicherung im Privatkundensegment. Die Zeichnung der Risiken erfolgt aus-

schließlich fakultativ.   

Das versicherungstechnische Risiko bezeichnet das Risiko, dass bedingt durch Zufall, Irrtum o-

der Änderung der tatsächliche Aufwand für Schäden und Leistungen vom erwarteten Aufwand 

abweicht.  

Die versicherungstechnische Risikosituation des DOCURA VVaG ist geprägt durch das Prämi-

enrisiko, das Reserve- und Katastrophenrisiko. Darüber hinaus wird das Stornorisiko berücksich-

tigt.   
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Dem Prämienrisiko begegnen wir mit einer angemessenen Zeichnungspolitik und einer sorgfäl-

tigen Antragsprüfung. Darüber hinaus minimiert die auskömmliche Prämienkalkulation das Prä-

mienrisiko. Der Schadenverlauf wird laufend analysiert, um bei Bedarf rechtzeitig Anpassungen 

vornehmen zu können.   

Eine auskömmliche Reservierungspolitik im Schadenfall minimiert das Reserverisiko und unter-
liegt ebenfalls einer laufenden Kontrolle. Insgesamt wird das Prämien- und Reserverisiko als 
schwerwiegendes Risiko eingestuft, das durch eine laufende Überprüfung beherrscht wird. 
 
Die Risikosteuerung erfolgt wesentlich unter Betrachtung der verschiedenen Vertriebswege un-

seres Unternehmens. Diese werden im Hinblick auf die Bestands- und Schadenentwicklungen 

laufend analysiert, um ungünstigen Entwicklungen rechtzeitig begegnen zu können. Ein beson-

deres Augenmerk liegt dabei auf dem Vertriebsweg über Onlineportale, der gegenüber den an-

deren Vertriebswegen als potenziell wesentliches Risiko angesehen wird und daher einer über 

die generell angewendete sorgfältige Risikoauswahl hinausgehender Risikoprüfung bedarf. Die 

Stornoquoten werden einer laufenden Beobachtung unterzogen, um im Bedarfsfall anhand der 

analysierten Ursachen rechtzeitig reagieren zu können. Das Stornorisiko ist aber insgesamt als 

unkritisch anzusehen. 

Die kalkulierten Beiträge der Versicherungsverträge werden mindestens jährlich auf ihre Aus-

kömmlichkeit hin geprüft.  

Darüber hinaus existieren Zeichnungsrichtlinien zur Steuerung des Portfolios.  

Zur Risikominderung bestehen passive Rückversicherungsverträge (proportionale und nichtpro-

portionale Rückversicherungsverträge) in der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung. Durch 

die proportionale passive Rückversicherung wird ein Teil der Risiken in der Hausrat- und Privat-

haftpflichtversicherung durch die Rückversicherer getragen, darüber hinaus ist das Risiko von 

großen Schäden in der Privathaftpflichtversicherung auf eine maximal durch den DOCURA 

VVaG zu tragende Schadensumme begrenzt (XL-Deckung).  

Die Rückversicherungsverträge werden durch den Vorstand und das Risikomanagement jährlich 

auf Angemessenheit und einen Anpassungsbedarf überprüft und von der versicherungsmathe-

matischen Funktion auf ihre Eignung zur Risikominderung hin analysiert. Der DOCURA VVaG 

schließt Verträge ausschließlich mit Rückversicherern, die eine gute Bonität und ein Rating im 

Investmentgrade- Bereich aufweisen. Eine wesentliche Risikokonzentration besteht nicht.  

Das Katastrophenrisiko im Standardmodell von Solvency II umfasst die Schwierigkeiten der Ein-

schätzung von ungewöhnlichen und extremen Ereignissen. Betrachtet werden insbesondere das 

Naturkatastrophenrisiko (Sturm, Erdbeben, Überschwemmung und Hagel) und das vom Men-

schen verursachte Katastrophenrisiko.  Das Katastrophenrisiko wird nach der Standardformel als 

schwerwiegendes Risiko eingestuft. Das Naturkatastrophenrisiko ist für die von uns betriebenen 

Sparten jedoch überschaubar. Durch operative Maßnahmen wird das Katastrophenrisiko konti-

nuierlich überwacht und gesteuert. 



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
25 

 

Zur Bemessung des Versicherungstechnischen Risikos wurde kein Volatilitätsmaß angesetzt. 

Stattdessen wurde die Höhe des absolut entstehenden Verlustes als Risikokapitalanforderung 

angesetzt.  

  

 C.2 Marktrisiko  
  

Das Marktrisiko (Aktiv-Passiv-Risiko) bezeichnet das Risiko, das sich direkt oder indirekt aus 

Schwankungen der Marktparameter (z.B. Zinssätze, Währungskurse, Inflation) für die Werte von 

Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten ergibt.  

Der DOCURA VVaG verfolgt eine grundsätzlich konservative Kapitalanlagestrategie. Die interne 

Kapitalanlagerichtlinie begrenzt die nach der Anlagefreiheit unter Solvency II möglichen Kapital-

anlageformen. Grundsatz ist auch hier, dass unser Unternehmen die eingegangenen Risiken 

überschauen und beherrschen kann (Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht).   

Kapitalanlagen werden grundsätzlich im Investment Grade-Bereich in Fest- oder Tagesgeld, Un-

ternehmensanleihen und Aktien oder Investmentanteile getätigt.   

Durch eine angemessene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen begegnen wir den Zins- 

und Kursrisiken. Wesentliche Risikokonzentrationen bei den Kapitalanlagen wurden nicht fest-

gestellt.  

 

Die Berichterstattung über die Entwicklung der Kapitalanlagen und das Vermögen des Unterneh-

mens erfolgen regelmäßig an den Vorstand und im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen an den 

Aufsichtsrat.  

Das Marktrisiko wird insgesamt als schwerwiegendes Risiko eingestuft. Aufgrund der kontinuier-

lichen Überwachung wird das Risiko beherrscht. 

  

C.3 Kreditrisiko   
  

Das Kreditrisiko (auch Adressenausfallrisiko genannt) bezeichnet das Risiko, das sich aufgrund 

eines Ausfalls, einer Veränderung der Bonität oder der Bewertung der Bonität (Credit Spread) 

von Wertpapieremittenten (Emittentenrisiko), Gegenparteien (Kontrahentenrisiko) und anderen 

Schuldnern ergibt, gegenüber denen das Unternehmen Forderungen hat. Dieses Risiko spiegelt 

sich in Abschreibungen auf Vermögenswerte und Forderungen (z. B. bei Rückversicherern) wi-

der.  

Der Fokus des DOCURA VVaG liegt hierbei in der Betrachtung des möglichen Ausfalls von For-

derungen gegenüber Rückversicherungsunternehmen und Einlagen bei Kreditinstituten.  
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Dem Risiko begegnen wir durch die unternehmensinterne Festlegung von Mindeststandards bei 

der Auswahl der Emittenten. Hierzu werden insbesondere Ratings von anerkannten Ratingagen-

turen zur Beurteilung des Ausfallrisikos herangezogen. Darüber hinaus werden Risikokonzent-

rationen werden darüber hinaus durch in der Kapitalanlagerichtlinie festgelegte Anlagelimite hin-

sichtlich von Assetklassen und Emittenten begrenzt. Wesentliche Risikokonzentrationen wurden 

nicht festgestellt.   

 

Zur Bewertung des Ausfallrisikos von Emittenten und des Rückversicherers werden Ratings an-

erkannter Ratingagenturen wie Moodys oder S&P herangezogen, anhand derer nach zusätzli-

cher eigener Prüfung die Ausfallwahrscheinlichkeit bewertet wird.  

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos bildet der DOCURA VVaG angemessen kalku-

lierte Wertberichtigungen.  Das Risiko des Ausfalls von Forderungen stuft der DOCURA VVaG 

insgesamt – insbesondere auch vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrungen mit geringen 

Forderungsausfällen- als gering ein.  

Das Rückversicherungsgeschäft wurde im Berichtszeitraum mit Rückversicherern abgewickelt, 

die ein Rating von „AA-“ bzw. „A-“ besitzen und somit ein hohes Maß an Sicherheit bieten.   

Die Risikoexponierung gemäß Standardformel zum 31.12.2019 beträgt 669 Tsd. Euro (VJ: 1.196 

Tsd. Euro) 

Das Kreditrisiko wird insgesamt als mittel eingestuft. 

 

C.4 Liquiditätsrisiko   
  

 

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass das Versicherungsunternehmen seinen Ver-

pflichtungen aus den Versicherungsverträgen nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang nach-

kommen kann.  

Die zu erwartenden Zahlungsverpflichtungen insbesondere aus Schäden unterliegen naturge-

mäß einer gewissen Unsicherheit. Dennoch können aufgrund der Erfahrungen aus der über 

100- jährigen Geschäftstätigkeit verlässliche Schätzungen getroffen werden.  

Der DOCURA VVaG zeichnet ausschließlich einjährige Risiken. Die Beitragszahlungen erhält 

das Unternehmen nach Rechnungsstellung und Fälligkeit, so dass grundsätzlich sichergestellt 

ist, dass die Vermögenswerte zur Deckung der Verbindlichkeiten- insbesondere auch Schaden-

aufwendungen- vorhanden sind.   

Um Liquiditätsrisiken zu vermeiden, werden die laufenden Fälligkeiten von den Kapitalanlagen 

so gestaltet, dass die Verpflichtungen bedient werden können. Um unerwarteten erheblichen 

Liquiditätsanforderungen gerecht zu werden hält der DOCURA VVaG in angemessenem Umfang 

liquide Mittel bereit.  
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Die innerhalb eines Geschäftsjahres prognostizierten Zahlungsverpflichtungen werden mittels ei-

ner Liquiditätsplanung und eines Mittelfrist-Kapitalanlageplans gesteuert.  

Aufgrund der hohen Liquidität der Kapitalanlagen des DOCURA VVaG kann dieser seinen Zah-

lungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Es ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich, 

dass Kapitalanlagen erzwungenermaßen veräußert werden müssen. Über die gesetzlichen Vor-

gaben hinaus beschränkt der DOCURA VVaG die unternehmenseigenen Anlagemöglichkeiten 

unter Sicherheitsaspekten auf Titel mit höheren Qualitätsanforderungen und erhöht so die Fungi-

bilität der Anlagen.  

Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind insoweit nicht gegeben.  

Der einkalkulierte erwartete Gewinn bei künftigen Prämien gemäß Berechnung nach Artikel 260 

Abs.2 DVO beträgt per 31.12.2019 1.211 TEUR.  

Wesentliche Risikokonzentrationen wurden nicht festgestellt. Aus Sicht des DOCURA VVaG 
wird das Liquiditatsrisiko hinsichtlich seines Risikopotentials als unbedeutend eingestuft. 
  

C.5 Operationelles Risiko  
  

Operationelle Risiken sind solche Risiken, die durch äußere Einflüsse oder unzulängliche interne 

Prozesse auf die Funktion des Unternehmens einwirken. Beispielsweise können das Störungen 

oder Ausfälle der Unternehmensgebäude, der eingesetzten (Informations-) Technik oder Bear-

beitungsfehler sein.  

Dieses Risiko ist im Geschäftsbetrieb nicht vermeidbar, jedoch steuerbar. Die Steuerung erfolgt 

durch interne Prozesse, die eingerichtet, jährlich kontrolliert und entsprechend dokumentiert wer-

den.  

Bei einem Outsourcing werden entsprechende Vereinbarungen zur Begrenzung des Risikos ge-

troffen.  

Das operationelle Risiko wird durch eine laufende interne Risikoprüfung gesteuert und über-

wacht.  

Daneben gibt es eine Reihe von Maßnahmen, dieses Risiko zu begrenzen. Dazu gehören stan-

dardisierte Vorgaben zu den verschiedenen Arbeitsabläufen und –prozessen, organisatorische 

und technische Vorkehrungen wie z.B. ein Vier-Augen-Prinzip, Stichprobenkontrollen oder hie-

rarchisch abgestufte Vollmachten. Die Interne Revision überprüft mindestens einmal jährlich die 

Wirksamkeit der internen Prozesse, Vorgaben und Kontrollen.  

Der DOCURA VVaG investiert kontinuierlich in den Ausbau einer modernen IT- Landschaft und 

vermindert so das IT- Ausfallrisiko.  
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Die Compliancefunktion prüft laufend die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen wie 

auch der unternehmensinternen Vorgaben und Leitlinien. Mängel wurden nicht festgestellt, die 

Empfehlungen werden sukzessive umgesetzt.  

Wesentliche Risikokonzentrationen wurden nicht festgestellt. Das Operationelle Risiko wird ins-

gesamt als mittel eingestuft. 

    

C.6 Andere wesentliche Risiken  
  

Strategisches Risiko:  

Das strategische Risiko bezeichnet das Risiko, das sich aus falsch, nicht oder zu spät getroffenen 

strategischen Geschäftsentscheidungen ergibt. Zum strategischen Risiko zählt auch das Risiko, 

dass Geschäftsentscheidungen nicht einem geänderten Wirtschaftsumfeld angepasst werden.   

Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie werden auf Aktualität und Angemessenheit ge-

prüft. Das wirtschaftliche Umfeld unseres Unternehmens wird laufend analysiert, die gewonne-

nen Erkenntnisse fließen in die strategischen Überlegungen ein. Im Rahmen des ORSA Prozes-

ses wird die Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahmen ebenfalls überprüft.  

Der schnellen Veränderung unseres Marktumfeldes mit der damit einhergehenden zunehmen-

den Digitalisierung tragen wir durch den weiteren Ausbau der IT- Infrastruktur Rechnung. Zur 

Sicherstellung eines weiter ertragreichen Wachstums und Sicherstellung eines guten Service 

optimieren wir unsere Prozessabläufe kontinuierlich weiter.  

Aufgrund des umsichtigen Managements wird das Risiko beherrscht. 

Reputationsrisiko:  

Reputationsrisiken können durch eine negative Wahrnehmung des DOCURA VVaG in der Öf-

fentlichkeit oder bei Geschäftspartnern und somit durch eine Beschädigung des Rufes des Un-

ternehmens entstehen, beispielsweise durch eine Medienkritik. Das Risiko wird bei dem 

DOCURA VVaG im Rahmen des Stornorisikos berücksichtigt.  

 

 

C.7 Sonstige Angaben  

   

Keine Angaben.  

  

    

  



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
29 

 

D. Bewertung für Solvabilitätszwecke   
  

Ausgangspunkt ist die Erstellung der Solvabilitätsübersicht zum Bewertungsstichtag 31.12.2019, 

in der Aktiva und Passiva marktgerecht bewertet werden, d. h. Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten werden mit dem Betrag bewertet, zu dem sie zwischen sachverständigen, vertragswil-

ligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnten. Die Diffe-

renz der so ermittelten Beträge stellt die sogenannten verfügbaren Eigenmittel dar.  

D.1 Vermögenswerte   
  

Die Vermögenswerte des DOCURA VVaG sind in der folgenden Übersicht dargestellt:  

 

Vermögenswerte 2019 2018 

Latente Steueransprüche  446  325  

         

Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf 

   

1.524 1.539  

      

Anlagen (außer Vermögenswerte  für index- und fondsge-

bundene Verträge)  

17.432  15.648  

         

Immobilien (außer zur Eigennutzung)  476  481  

         

Aktien - notiert  3.416  2.807  

         

Anleihen- Unternehmensanleihen  206  1.205  

         

Organismen für gemeinsame Anlagen  8.124  3.010  

         

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalente  5.210  8.145  

         

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen 

von:  

742  782  

 Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtle-

bensversicherung betriebenen Krankenversicherungen  

742  782  

 Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherun-

gen  

742  782  

         

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern  85  92  

         



BERICHT ÜBER SOLVABILITÄT UND FINANZLAGE 2019                                                 
  

   

 

 
30 

 

Forderungen gegenüber Rückversicherern  101  282  

         

Forderungen (Handel, nicht Versicherung)  10 12  

         

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  512  288  

         

Sonstige nicht an andere Stelle ausgewiesene Vermögens-

werte  

355  171  

         

         

Vermögenswerte insgesamt  21.207  19.139  

 Bewertung nach Solvency II (in TEUR) 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nach HGB zu Anschaffungs-

kosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Unter Solvency II-Ge-

sichtspunkten sind immaterielle Vermögensgegenstände nur anzusetzen, wenn diese veräußer-

bar sind. Aus diesem Grund erfolgt hier kein Ansatz.  

Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf beinhalten bei dem DOCURA VVaG 

ausschließlich die selbst genutzten Immobilien am Unternehmensstandort Königsallee 55 und 57 

in Bochum wofür der Zeitwert eines Verkehrswertgutachtens zugrunde gelegt wurde. Das Risiko 

hinsichtlich der Immobilien und das sich aus deren Lage ergebenden Konzentrationsrisiko stuft 

der DOCURA VVaG als wesentlich ein.  

Nach HGB werden die sonstigen Kapitalanlagen mit den Anschaffungs- bzw. Börsenkursen zum 

Bilanzstichtag bewertet, Aktien und Anteile an Investmentvermögen wurden nach den für das 

Anlagevermögen geltenden Vorschriften bilanziert.  

Die Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden zu Anschaf-

fungskosten abzüglich der kumulierten Amortisation angesetzt.   

Tages- und Festgelder werden zum jeweiligen Nominalwert angesetzt.  

Die Bewertung nach Solvency II erfolgt aufgrund der Marktbewertungen für Aktien, Anleihen und 

Fonds und damit zu den auf aktiven Märkten notierten aktuellen Marktwerten.  

Wenn kein Marktpreis oder ein börsennotierter Wert ermittelbar ist, wird der zugrunde zu legende 

Zeitwert geschätzt.  

Bei den Aktien handelt es sich ausschließlich um notierte Aktien, die nach dem gemilderten Nie-

derstwertprinzip (HGB) bzw. dem Kurswert (Solvency II) bewertet werden. Die Aktien sind un-

verändert dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Aktien- und Konzentrationsrisiko wird als we-

sentlich eingestuft.  

Bei den Anleihen handelt es sich um Unternehmensanleihen, die nach dem strengen Niederst-

wertprinzip (HGB) bzw. zum Marktwert (Solvency II) bewertet werden.   
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Bei den Organismen für gemeinsame Anlagen handelt es sich um Fonds, die unter Solvency II 

zum Marktwert bewertet werden. Das Risiko wird aufgrund des Volumens als wesentlich einge-

stuft und birgt ein Konzentrationsrisiko.  

Bei den Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalente handelt es sich um Festgelder, die zum No-

minalwert angesetzt werden. Bedingt durch das anhaltend schwierige Kapitalmarktumfeld ist das 

Volumen relativ hoch und wird daher als wesentliches Risiko eingeschätzt.  

Einforderbare  Beträge aus Rückversicherungsverträgen ergeben sich aus den Rückversiche-

rungsverträgen bezüglich der Hausrat- wie der Privathaftpflichtversicherung. Betrachtet wird nach 

Solvency II die Differenz zwischen Brutto und Netto (zedierter Teil) der Besten Schätzwerte der 

versicherungstechnischen Rückstellungen (Prämien- und Schadenrückstellungen).   

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern beinhalten Forderungen gegenüber 

Versicherungsnehmern und Vermittlern und werden zum Nominalwert angesetzt. Das Risiko wird 

als nicht wesentlich angesehen.  

Bei den Forderungen gegenüber Rückversicherern handelt es sich um Abrechnungsforderungen 

für das Geschäftsjahr 2019 aus den Rückversicherungsverträgen zum HGB-Buchwert. Das Ri-

siko wird als nicht wesentlich betrachtet.  

Die Forderungen (Handel, nicht Versicherung) beinhalten sonstige Forderungen und werden ins-

gesamt mit dem HGB-Buchwert angesetzt.  

Bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsäquivalenten handelt es sich umlaufende Guthaben bei 

Kreditinstituten bzw. Kassenbestände. Die Bewertung nach Solvency II erfolgt zum Nominalwert 

(und damit dem Marktwert).   

Latente Steueransprüche sind fiktive Steuern und werden für temporäre Bewertungsunter-

schiede zwischen Steuerbilanz und Solvency II-Bilanz ausgewiesen.   

Die sonstigen nicht an anderer Stelle ausgewiesenen Vermögenswerte betreffen die Sachanla-

gen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Der Marktwert entspricht hier dem HGB-Buch-

wert.  

Der Gesamtwert der Vermögenswerte zum 31.12.2019 beträgt 21.207 TEUR.  

Die Bewertungsmethoden nach Solvency II wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.  

    

D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen  
  

Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen entspricht der Summe aus Besten 

Schätzwert und Risikomarge. Die versicherungstechnischen Rückstellungen des DOCURA 

VVaG stellen sich gemäß der im Anhang aufgeführten Solvabilitätsübersicht dar.  
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Die nachfolgende Übersicht gibt die Zusammensetzung der versicherungstechnischen Verbind-

lichkeiten zum 31.12.2019 wieder:  

  

Verbindlichkeiten 2019  2018  

Versicherungstechnische Rückstellungen        

Versicherungstechnische Rückstellungen - Nichtlebensversiche-

rung (außer Krankenversicherung)  

4.156 3.386 

   

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet    

     

Bester Schätzwert  3.708 2.852 

     

Risikomarge  478 534 

     

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rück-

stellungen  

411 640 

     

Latente Steuerschulden  1.238 843 

     

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern  52 41 

     

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlich-

keiten  

243 169 

     

Verbindlichkeiten insgesamt  6.100 5.079 

     

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten  15.106 14.059 

  Bewertung nach Solvency II (in TEUR) 

 

D.2.1 Beschreibung der SII-Bewertungsmethoden  
  

Der Best Estimate (BE) der versicherungstechnischen Schadenrückstellungen wird mit aktuari-

ellen Verfahren ermittelt. Es werden Abwicklungsdreiecke nach Anfall- und Abwicklungsjahr her-

angezogen, um mit aktuariellen Standardverfahren die Endschadenaufwendungen zu prognos-

tizieren. Mit Hilfe des Chain-Ladder- und des Additiven Chain-Ladder-Verfahrens werden auf 

Basis der gegebenen Zahlungsdreiecke Abwicklungsfaktoren pro Zweig ermittelt. Daraus lassen 

sich das Abwicklungsverhalten sowie die Zahlungsströme der einzelnen Zweige der nächsten 

Jahre bestimmen. Der Barwert der künftigen Zahlungsströme des BE der versicherungstechni-

schen Schadenrückstellungen wird unter Verwendung der maßgeblichen risikofreien Zinsstruk-

turkurve (ZSK) ermittelt.  
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Bei der Bestimmung der versicherungstechnischen Netto-Schadenrückstellungen wird ebenfalls 

das Brutto-Abwicklungsmuster zugrunde gelegt. Dieser Ansatz ist für das Geschäft des 

DOCURA VVaG angemessen.  

Der beste Schätzwert der Prämienrückstellungen wird unter Verwendung der vereinfachten Me-

thode gemäß der Definition von EIOPA ermittelt.   

Die Berechnung der Risikomarge erfolgt nach Art. 58 a DVO und der in Leitlinie 62 zu den versi-

cherungstechnischen Rückstellungen beschriebenen vereinfachten Methode 2. Eine Berech-

nung der Risikomarge nach dieser Methode ist angemessen.   

Wesentliche Unterschiede zum Vorjahr in der Bewertungsmethodik ergeben sich im Berichtszeit-

raum nicht.  

 

D.2.2 Grad der Unsicherheit und Annahmen  
  

Bei dem Geschäft des DOCURA VVaG handelt es sich, mit Ausnahme der Sparte Private Haft-

pflicht, um kurz abwickelnde Sparten.   

Das Geschäft des DOCURA VVaG wird von der Sparte Hausrat dominiert. Diese stellt mit ca. 

88% der Bruttobeiträge die mit Abstand größte Sparte dar und verläuft stabil. Der Einfluss der 

Haftpflichtversicherung auf die Ertrags- und Risikosituation ist nicht wesentlich und zudem mit 

einer hohen Quote rückversichert.  

Der Grad der Unsicherheit wird daher als nicht wesentlich eingestuft.   

 

D.3 Sonstige Verbindlichkeiten   
  

Keine.   

  

D.4 Alternative Bewertungsmethoden  
  

Der DOCURA VVaG wendet wie im Vorjahr keine alternativen Bewertungsmethoden gemäß Ar-

tikel 263 der Delegierten Verordnung an.  

  

  

D.5 Sonstige Angaben  
   

Sonstige Angaben sind nicht zu tätigen.  
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E. Kapitalmanagement   

E.1 Eigenmittel  
  

Der DOCURA VVaG verfügt über eine sehr gute Eigenmittelausstattung.  Diese zeigt sich auch 

in der entsprechend guten SCR-Bedeckung nach Solvency II.  

 Die Eigenmittel betragen zum 31.12.2019:   

Eigenmittel 2019 2018 

    

Solvenzkapitalanforderung  3.871 3.847 

   

Mindestkapitalanforderung  3.700 3.700 

   

Verhältnis von anrechnungsfähigen  

Eigenmitteln zur SCR                             

3,90 

 

3,65 

 

   

Verhältnis von anrechnungsfähigen  

Eigenmitteln zur MCR       

4,08 

 

3,80 

 

    

 Bewertung nach Solvency II (in TEUR) 

Die gesetzliche Grenze für die Mindestkapitalanforderung beträgt 3.700 TEUR. Der rechnerische 

Betrag des MCR liegt unterhalb der gesetzlichen Mindestanforderung, so dass letztere angege-

ben ist.  

Im Rahmen des ORSA werden sowohl die SCR- als auch die MCR- Bedeckungsquoten über 

einen Zeitraum von weiteren drei Jahren projiziert und fortgeschrieben. Hierdurch sollen etwaige 

negative Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig angemessene Gegenmaßnah-

men einleiten zu können. Eine Gefährdung der Eigenmittel- Bedeckungsquoten ist bislang nicht 

eingetreten und auch auf einen absehbaren Zeitraum hin nicht zu erwarten.   

Zeithorizont für das Management der Eigenmittel (Mittelfristiger Kapitalmanagementplan) ist 

grundsätzlich die Geschäftsstrategie, die unverändert einen Dreijahreszeitraum umfasst. Die Ei-

genmittel sind ausschließlich solche, die ständig verfügbar und damit der höchsten Klasse (Tier 

1) zuzuordnen sind.   

Zielsetzung des DOCURA VVaG ist auch weiterhin die Sicherung und der Ausbau der Eigenmit-

telausstattung unseres Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die SCR- Bedeckung soll 

nach unternehmenseigener Zielsetzung nicht unter 200 % fallen. Bei einem (nicht absehbaren) 
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Absinken der SCR-Bedeckungsquote unter 150 % würden Maßnahmen zum Abbau von Risiken 

ergriffen.  

Eigenmittel und die SCR- Bedeckungsquoten werden laufend durch den Vorstand überwacht, 

unterstützt durch die Berichte von Unabhängiger Risikocontrollingfunktion und versicherungsma-

thematischer Funktion.  

Die verfügbaren Eigenmittel setzen sich nach Solvency II aus den Basiseigenmitteln und den 

ergänzenden Eigenmitteln zusammen. Der DOCURA VVaG verfügt über keine ergänzenden Ei-

genmittel.  

Bewertungsunterschiede zwischen der HGB-Bilanz und der Solvency II-Bilanz ergeben sich ins-

besondere aus den unterschiedlichen Bewertungen der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen.  

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Eigenkapitals nach handelsrechtlicher Bewertung 

hin zur Bewertung unter Solvency II. Die Eigenmittel unter Solvency II übersteigen das handels-

rechtliche Eigenkapital deutlich. Das ergibt sich aus den folgenden Effekten:  

 Die Differenz der Wertansätze der Kapitalanlagen, der Rückversicherungsanteile an 

den versicherungstechnischen Rückstellungen, latente Steueransprüche sowie der 

Nichtansatz immaterieller Vermögensgegenstände in der Solvabilitätsübersicht er-

höht die Eigenmittel gegenüber dem Buchwert um 80 TEUR.  

 Für die versicherungstechnischen Rückstellungen Nichtleben inklusive Risikomarge 

und vor Rückversicherung ergibt sich eine Erhöhung der Eigenmittel unter Solvency 

II um 3.645 TEUR.  

 Die Bewertungsdifferenz der sonstigen Verbindlichkeiten vermindert die Eigenmittel 

um 1.238 TEUR (latente Steuerschulden).  

  

HGB Eigenmittel  12.619  

Bewertungsunterschiede Vermögenswerte  80 

Bewertungsunterschiede Rückstellungen Nichtleben  3.645  

Bewertungsunterschiede sonstige Verbindlichkeiten  -1.238 

Solvency II Eigenmittel  15.106  

 Angaben in TEUR  

 

Eigenmittel:  

 Das Eigenkapital nach HGB ist voll eingezahlt, die Eigenmittel sind alle der Klasse mit 

der höchsten Sicherheitseinstufung (Tier1) zuzuordnen. Es werden keine ergänzenden 

Eigenmittel genutzt.  

 Wesentliche Änderungen im Management der Eigenmittel gegenüber dem Vorjahr erge-

ben sich nicht.  
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Anrechnungsfähige Eigenmittel:   

 Von den vorstehend aufgeführten Eigenmitteln sind 15.106 TEUR (2018: 14.059 TEUR) 

zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderungen und Mindestkapitalanforderungen anre-

chenbar.  

 Übergangsregelungen im Sinne des Art. 308 b der Solvency II-Rahmenrichtlinie finden 

bei dem DOCURA VVaG wie im Vorjahr keine Anwendung.  

Die Ausgleichsrücklage berechnet sich als Überschuss der Vermögenswerte über die Ver-

bindlichkeiten nach Solvency II abzüglich der folgenden Anpassungen. Diese ist in der nachfol-

genden Übersicht dargestellt:  

  

Ausgleichsrücklage  2019 2018 

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbind-

lichkeiten  

15.106 14.059 

    

Eigene Anteile (direkt oder indirekt gehalten)    

    

Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und 

Entgelte  

  

    

Sonstige Basiseigenmittelbestandteile  0 0 

Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile    

Ausgleichsrücklage gesamt  15.106 14.059 

 Angaben in TEUR 

Der Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Solvenzbi-

lanz. Die möglichen Anpassungen aus den in der Tabelle unter dem Überschuss ausgewiese-

nen Positionen treffen für den DOCURA VVaG nicht zu, so dass sich keine Veränderungen zum 

ausgewiesenen Überschuss ergeben.  
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung  

   

Unterschieden wird nach Solvency II grundsätzlich zwischen der Solvenzkapitalanforderung (Sol-

vency Capital Requirement, SCR) und der Mindestkapitalanforderung (Minimum Capital Requi-

rement, MCR).  

                                                                                                             

Gesamtbetrag der für die Erfüllung des SCR anrechnungsfähigen 

Eigenmittel   

15.106 

      

Gesamtbetrag der für die Erfüllung des MCR anrechnungsfähigen 

Eigenmittel   

15.106 

    

    

Solvenzkapitalanforderung (SCR)  3.871 

    

Mindestkapitalanforderung (MCR)  3.700 

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zum  

SCR   

 

(SCR-Bedeckungsquote)  390,2 % 

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zum  

MCR  

 

(MCR-Bedeckungsquote)  408,3 % 

 Angaben in TEUR 

Der DOCURA VVaG nutzt die Standardformel für die Ermittlung der SCR- und MCR Bedeckungs-

quote.   

Die Solvenzkapitalanforderungen je Risikomodul stellen sich wie folgt dar:  

 

Risikomodul  2019 2018 

Marktrisiko  2.871 2.150 

     

Gegenparteiausfallrisiko  669 1.196 

     

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko  3.141 3.212 

     

Diversifikation  -1.569 -1.563 

     

Basissolvenzkapitalanforderung  5.111 4.995 

 Angaben in TEUR 
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Zum 31.12.2019 beträgt die Eigenmittelbedeckungsquote des DOCURA VVaG:  

 SCR:  390,2 % (VJ: 365,5 %)  

 MCR: 408,3 % (VJ: 380,0 %).  

Der DOCURA VVaG verwendet vereinfachte Berechnungen bei der risikomindernden Wirkung 

durch latente Steuern sowie beim Ausfallrisiko.  

Unternehmensspezifische Parameter gemäß Art.104 Abs.7 der Richtlinie 2009/138/EG Solvency 

II- Rahmenrichtlinie werden nicht verwendet.  

Die Veränderung der Solvenzkapitalanforderung und der Mindestkapitalanforderung im Be-

richtszeitraum stellt sich wie folgt dar:  

  Stichtag 31.12.2019  Stichtag 31.12.2018  

Mindestkapitalanforderung 

(MCR)  

3.700  3.700  

Solvenzkapitalanforderung 

(SCR)  

3.871  3.847 

 Angaben in TEUR 

Die Höhe der gesetzlich festgelegten Untergrenze für die Mindestkapitalanforderung beträgt 

3.700 TEUR. Die rechnerische Mindestkapitalanforderung bei dem DOCURA VVaG liegt unter-

halb der gesetzlichen Untergrenze, womit letztere anzugeben ist.  

Die Verminderung der Solvenzkapitalanforderung ist im Wesentlichen durch den gegenüber dem 

Vorjahr geringeren Anstieg des versicherungstechnischen Risikos Nichtleben, die Verringerung 

des Katastrophenrisikos sowie durch den Anstieg des Gegenparteiausfallrisikos im Berichtszeit-

raum bedingt.  

  

E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko 

bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung   
  

Der DOCURA VVaG verwendet unverändert zum Vorjahr das durationsbasierte Untermodul  

Aktienrisiko nicht.  

  

E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwen-

deten internen Modellen   
  

Der DOCURA VVaG verwendet wie im Vorjahr das Standardmodell. Ausführungen zu Unter-

schieden zu einem etwaigen internen Modell entfallen somit.  
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E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichtein-

haltung der Solvenzkapitalanforderung  

   

Der DOCURA VVaG hat wie im Vorjahr die Solvenzkapitalanforderungen und die  

Mindestkapitalanforderungen im Berichtszeitraum erfüllt.   

  

E.6 Sonstige Angaben  
  

Keine sonstigen Angaben.  
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F. Anhang 

F. 1 Bilanz 
S.02.01.02 

Vermögenswerte 

    

Solvabili-

tät-II-

Wert 

Vermögenswerte   C0010 

Immaterielle Vermögenswerte R0030 0 

Latente Steueransprüche R0040 446 

Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050   

Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf R0060 1.524 

Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und 

fondsgebundene Verträge)  R0070 17.432 

Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080 476 

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Betei-

ligungen R0090   

Aktien R0100 3.416 

Aktien – notiert R0110 3.416 

Aktien – nicht notiert R0120   

Anleihen R0130 206 

Staatsanleihen R0140   

Unternehmensanleihen R0150 206 

Strukturierte Schuldtitel R0160   

Besicherte Wertpapiere R0170   

Organismen für gemeinsame Anlagen R0180 8.124 

Derivate R0190   

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 5.210 

Sonstige Anlagen R0210   

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220   

Darlehen und Hypotheken R0230   

  Policendarlehen R0240   

  Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250   

  Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260   

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270 742 

Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebens-

versicherung betriebenen Krankenversicherungen R0280 742 

Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherun-

gen R0290 742 

nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Kran-

kenversicherungen R0300   

Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversiche-

rung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversi-

cherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310   
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nach Art der Lebensversicherung betriebenen Kranken-

versicherungen R0320   

Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und 

fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330   

Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340   

Depotforderungen R0350   

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360 85 

Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 101 

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 10 

Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390   

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ur-

sprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400 0 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410 512 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögens-

werte R0420 355 
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Verbindlichkeiten 

    

Solvabili-

tät-II-

Wert 

Verbindlichkeiten   C0010 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebens-

versicherung R0510 

4.156 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebens-

versicherung (außer Krankenversicherung) R0520 4.156 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes 

berechnet R0530   

Bester Schätzwert R0540 3.708 

Risikomarge R0550 448 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenver-

sicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560   

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes 

berechnet R0570   

Bester Schätzwert R0580   

Risikomarge R0590   

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversi-

cherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherun-

gen) 
R0600   

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenver-

sicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610   

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes 

berechnet R0620   

Bester Schätzwert R0630   

Risikomarge R0640   

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversi-

cherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und in-

dexgebundenen Versicherungen) R0650   

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes 

berechnet R0660   

Bester Schätzwert R0670   

Risikomarge R0680   

Versicherungstechnische Rückstellungen – fonds- und in-

dexgebundene Versicherungen R0690   

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes be-

rechnet R0700   

Bester Schätzwert R0710   

Risikomarge R0720   

Eventualverbindlichkeiten R0740   

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rück-

stellungen R0750 411 

Rentenzahlungsverpflichtungen R0760   

Depotverbindlichkeiten R0770   

Latente Steuerschulden R0780 1.238 

Derivate R0790   

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800   
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Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten R0810   

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermitt-

lern 
R0820 52 

Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830 0 

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840   

Nachrangige Verbindlichkeiten R0850   

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige 

Verbindlichkeiten R0860   

In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Ver-

bindlichkeiten R0870   

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlich-

keiten R0880 243 

Verbindlichkeiten insgesamt R0900 6.100 

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlich-

keiten R1000 15.107 
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F 2. Prämien, Forderungen, Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 
S.05.01.02 

Teil 1 von 3 

 

  
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückde-

ckung übernommenes proportionales Geschäft) 

    
Krankheitskos-

tenversicherung 

Einkommenser-

satzversicherung 

Arbeitsunfall-

versicherung 

Kraftfahrzeughaft-

pflichtversicherung 

Sonstige 

Kraftfahrt-

versiche-

rung 

See-, Luft-

fahrt- und 

Transport-

versiche-

rung 

Feuer- 

und an-

dere 

Sachver-

sicherun-

gen 

Allgemeine 

Haftpflicht-

versiche-

rung 

Kredit- 

und Kauti-

onsversi-

cherung 

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Gebuchte Prämien                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110             9.779 444   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes proportionales Geschäft  
R0120                   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes nichtproportionales Geschäft  
R0130                   

 Anteil der Rückversicherer R0140             2.500 409   

 Netto R0200             7.279 34   

Verdiente Prämien                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210             9.714 447   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes proportionales Geschäft  
R0220                   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes nichtproportionales Geschäft  
R0230                   

 Anteil der Rückversicherer R0240             2.466 412   

 Netto R0300             7.249 35   

Aufwendungen für Versicherungsfälle                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310             4.370 314   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes proportionales Geschäft  
R0320             0     

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes nichtproportionales Geschäft  
R0330                   
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 Anteil der Rückversicherer R0340             891 219   

 Netto R0400             3.480 96   

Veränderung sonstiger versicherungs-

technischer Rückstellungen 
                    

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0410             601 230   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes proportionales Geschäft 
R0420                   

 Brutto – in Rückdeckung übernomme-

nes nichtproportionales Geschäft 
R0430                   

 Anteil der Rückversicherer R0440             162 181   

 Netto R0500             439 49   

Angefallene Aufwendungen R0550             2.894 34   

Sonstige Aufwendungen R1200                   

Gesamtaufwendungen R1300                   
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Teil 2 von 3 

 

  

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversiche-

rungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

(Direktversicherungsgeschäft und in Rückde-

ckung übernommenes proportionales Ge-

schäft) 

Geschäftsbereich für: 

in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales 

Geschäft 

Gesamt 

  

    
Rechtsschutzversiche-

rung 
Beistand 

Verschie-

dene finan-

zielle Ver-

luste 

Krankheit Unfall 
See, Luftfahrt 

und Transport 
Sach   

    C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200   

Gebuchte Prämien                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110               10.223   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  
R0120                   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  
R0130                   

 Anteil der Rückversicherer R0140               2.910   

 Netto R0200               7.313   

Verdiente Prämien                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210               10.161   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  
R0220                   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  
R0230                   

 Anteil der Rückversicherer R0240               2.877   

 Netto R0300               7.284   

Aufwendungen für Versicherungsfälle                     

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310               4.685   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  
R0320               0   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  
R0330                   

 Anteil der Rückversicherer R0340               1.109   

 Netto R0400               3.575   

Veränderung sonstiger versicherungstech-

nischer Rückstellungen 
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 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0410               830   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft 
R0420                   

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft 
R0430                   

 Anteil der Rückversicherer R0440               343   

 Netto R0500               487   

Angefallene Aufwendungen R0550               2.928   

Sonstige Aufwendungen R1200                   

Gesamtaufwendungen R1300               2.928   
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Teil 3 von 3   Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen 
Lebensrückversicherungsver-

pflichtungen 
Gesamt 

    
Krankenver-

sicherung 

Versicherung 

mit Über-

schussbeteili-

gung 

Index- und 

fondsgebun-

dene Versi-

cherung 

Sonstige 

Lebensver-

sicherung 

Renten aus 

Nichtlebens-

versicherungs-

verträgen und 

im Zusammen-

hang mit Kran-

kenversiche-

rungsverpflich-

tungen 

Renten aus Nicht-

lebensversiche-

rungsverträgen und 

im Zusammenhang 

mit anderen Versi-

cherungsverpflich-

tungen (mit Aus-

nahme von Kran-

kenversicherungs-

verpflichtungen) 

Krankenrück-

versicherung 

Lebensrückver-

sicherung 
  

    C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Gebuchte Prämien                     

 Brutto R1410                   

 Anteil der Rückversicherer R1420                   

 Netto R1500                   

Verdiente Prämien                     

 Brutto R1510                   

 Anteil der Rückversicherer R1520                   

 Netto R1600                   

Aufwendungen für Versicherungsfälle                     

 Brutto R1610                   

 Anteil der Rückversicherer R1620                   

 Netto R1700                   

Veränderung sonstiger versicherungs-

technischer Rückstellungen 
                    

 Brutto - Direktes Geschäft und über-

nommene Rückversicherung 
R1710                   

 Anteil der Rückversicherer R1720                   

 Netto R1800                   

Angefallene Aufwendungen R1900                   

Sonstige Aufwendungen R2500                   

Gesamtaufwendungen R2600                   
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F 3. Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern 
S.05.02.01 

 Teil 1 von 2   
Herkunfts-

land 

Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprä-

mien) – Nichtlebensversicherungsverpflichtungen 

Gesamt – 

fünf wich-

tigste Län-

der und Her-

kunftsland 

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 

  R0010               

    C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 

Gebuchte Prämien                 

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110 8.590           8.590 

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  R0120               

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  R0130               

 Anteil der Rückversicherer R0140 1.594           1.594 

 Netto R0200 6.996           6.996 

Verdiente Prämien                 

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210 8.042           8.042 

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  R0220               

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  R0230               

 Anteil der Rückversicherer R0240 1.550           1.550 

 Netto R0300 6.492           6.492 

Aufwendungen für Versicherungsfälle                 

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310 4.799           4.799 

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft  R0320 0           0 

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft  R0330               

 Anteil der Rückversicherer R0340 745           745 

 Netto R0400 4.054           4.054 

Veränderung sonstiger versicherungstech-

nischer Rückstellungen                 

 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0410 -184           -184 

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0420               

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0430               

 Anteil der Rückversicherer R0440 -64           -64 

 Netto R0500 -121           -121 

Angefallene Aufwendungen  R0550 2.665           2.665 

Sonstige Aufwendungen R1200               

Gesamtaufwendungen R1300             2.665 
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 Teil 2 von 2   
Herkunfts-

land 

Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprä-

mien) – Lebensversicherungsverpflichtungen 

Gesamt – 

fünf wich-

tigste Län-

der und Her-

kunftsland 

    C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

  R1400               

    C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 

Gebuchte Prämien                 

 Brutto R1410               

 Anteil der Rückversicherer R1420               

 Netto R1500               

Verdiente Prämien                 

 Brutto R1510               

 Anteil der Rückversicherer R1520               

 Netto R1600               

Aufwendungen für Versicherungsfälle                 

 Brutto R1610               

 Anteil der Rückversicherer R1620               

 Netto R1700               

Veränderung sonstiger versicherungstech-

nischer Rückstellungen   
              

 Brutto R1710               

 Anteil der Rückversicherer R1720               

 Netto R1800               

Angefallene Aufwendungen  R1900               

Sonstige Aufwendungen R2500               

Gesamtaufwendungen R2600               
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F 4. Versicherungstechnische Rückstellungen –Nichtlebensversicherung 
S.17.01.02 

Teil 1 von 4   Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft 

    

Krankheitskos-

tenversiche-

rung 

Einkommens-

ersatzversiche-

rung 

Arbeitsunfall-

versicherung 

Kraftfahrzeughaft-

pflichtversicherung 

Sonstige 

Kraftfahrt-

versicherung 

See-, Luft-

fahrt- und 

Transport-

versiche-

rung 

Feuer- und 

andere 

Sachversi-

cherungen 

Allgemeine 

Haftpflicht-

versicherung 

Kredit- und 

Kautions-

versiche-

rung 

    C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Versicherungstechnische Rück-

stellungen als Ganzes berechnet 
R0010                   

Gesamthöhe der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungs-

verträgen/gegenüber Zweckgesell-

schaften und Finanzrückversiche-

rungen nach der Anpassung für er-

wartete Verluste aufgrund von Ge-

genparteiausfällen bei versiche-

rungstechnischen Rückstellungen 

als Ganzes berechnet 

R0050                   

Versicherungstechnische Rück-

stellungen berechnet als Summe 

aus bestem Schätzwert und Risi-

komarge 

                    

Bester Schätzwert                     

Prämienrückstellungen                     

Brutto R0060             947 81   

Gesamthöhe der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherun-

gen/gegenüber Zweckgesellschaf-

ten und Finanzrückversicherungen 

nach der Anpassung für erwartete 

Verluste aufgrund von Gegenpar-

teiausfällen 

R0140             114 80   

Bester Schätzwert (netto) für Prä-

mienrückstellungen 
R0150             833 1   

Schadenrückstellungen                     

Brutto R0160             2.396 285   
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Gesamthöhe der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherun-

gen/gegenüber Zweckgesellschaf-

ten und Finanzrückversicherungen 

nach der Anpassung für erwartete 

Verluste aufgrund von Gegenpar-

teiausfällen 

R0240             336 212   

Bester Schätzwert (netto) für Scha-

denrückstellungen 
R0250             2.061 72   

Bester Schätzwert gesamt – 

brutto 
R0260             3.343 365   

Bester Schätzwert gesamt – netto R0270             2.893 73   

Risikomarge R0280             441 7   

Betrag bei Anwendung der 

Übergangsmaßnahme bei versi-

cherungstechnischen Rückstel-

lungen 

                    

Versicherungstechnische Rückstel-

lungen als Ganzes berechnet 
R0290                   

Bester Schätzwert  R0300                   

Risikomarge R0310                   

 

  



 

 

 
53 

 

 Teil 2 von 4   Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft 

    

Krankheits-

kostenversi-

cherung 

Einkommenser-

satzversicherung 

Arbeitsun-

fallversiche-

rung 

Kraftfahrzeughaft-

pflichtversicherung 

Sonstige 

Kraftfahrtver-

sicherung 

See-, Luft-

fahrt- und 

Transportver-

sicherung 

Feuer- und 

andere 

Sachversi-

cherungen 

Allgemeine 

Haftpflicht-

versicherung 

Kredit- und 

Kautionsver-

sicherung 

    C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Versicherungstechnische 

Rückstellungen – gesamt 
                    

Versicherungstechnische 

Rückstellungen – gesamt 
R0320             3.784 372   

Einforderbare Beträge aus 

Rückversicherungen/gegen-

über Zweckgesellschaften 

und Finanzrückversicherun-

gen nach der Anpassung für 

erwartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen – 

gesamt 

R0330             450 292   

Versicherungstechnische 

Rückstellungen abzüglich 

der einforderbaren Beträge 

aus Rückversicherungen/ge-

genüber Zweckgesellschaf-

ten und Finanzrückversiche-

rungen – gesamt 

R0340             3.334 80   
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Teil 3 von 4   

Direktversicherungsgeschäft und in 

Rückdeckung übernommenes pro-

portionales Geschäft 

In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft 

Nichtlebensversicherungsver-

pflichtungen gesamt 

    
Rechtsschutzversi-

cherung 

Bei-

stand 

Ver-

schie-

dene fi-

nanzielle 

Verluste 

Nichtproportionale 

Krankenrückversi-

cherung 

Nichtproportio-

nale Unfallrück-

versicherung 

Nichtproportionale 

See-, Luftfahrt- und 

Transportrückversi-

cherung  

Nichtproportio-

nale Sachrück-

versicherung 

    C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Versicherungstechnische 

Rückstellungen als Ganzes 

berechnet 

R0010                 

Gesamthöhe der einforderba-

ren Beträge aus Rückversi-

cherungsverträgen/gegen-

über Zweckgesellschaften 

und Finanzrückversicherun-

gen nach der Anpassung für 

erwartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen bei 

versicherungstechnischen 

Rückstellungen als Ganzes 

berechnet 

R0050                 

Versicherungstechnische 

Rückstellungen berechnet 

als Summe aus bestem 

Schätzwert und Risiko-

marge 

                  

Bester Schätzwert                   

Prämienrückstellungen                   

Brutto R0060               1.028 

Gesamthöhe der einforderba-

ren Beträge aus Rückversi-

cherungen/gegenüber 

Zweckgesellschaften und Fi-

nanzrückversicherungen 

nach der Anpassung für er-

wartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen 

R0140               194 



 

 

 
55 

 

Bester Schätzwert (netto) für 

Prämienrückstellungen 
R0150               834 

Schadenrückstellungen                   

Brutto R0160               2.681 

Gesamthöhe der einforderba-

ren Beträge aus Rückversi-

cherungen/gegenüber 

Zweckgesellschaften und Fi-

nanzrückversicherungen 

nach der Anpassung für er-

wartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen 

R0240               548 

Bester Schätzwert (netto) für 

Schadenrückstellungen 
R0250               2.133 

Bester Schätzwert gesamt – 

brutto 
R0260               3.708 

Bester Schätzwert gesamt – 

netto 
R0270               2.966 

Risikomarge R0280               448 

Betrag bei Anwendung der 

Übergangsmaßnahme bei 

versicherungstechnischen 

Rückstellungen 

                  

Versicherungstechnische 

Rückstellungen als Ganzes 

berechnet 
R0290                 

Bester Schätzwert  R0300                 

Risikomarge R0310                 
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Teil 4 von 4   

Direktversicherungsgeschäft und in Rück-

deckung übernommenes proportionales 

Geschäft 

In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft 

Nichtlebensversiche-

rungsverpflichtungen 

gesamt 
    

Rechtsschutzversi-

cherung 
Beistand 

Verschiedene 

finanzielle 

Verluste 

Nichtpropor-

tionale Kran-

kenrückversi-

cherung 

Nichtproportionale 

Unfallrückversi-

cherung 

Nichtproportionale 

See-, Luftfahrt- 

und Transportrück-

versicherung  

Nichtproportionale 

Sachrückversicherung 

    C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Versicherungstechnische 

Rückstellungen – gesamt 
                  

Versicherungstechnische 

Rückstellungen – gesamt 
R0320               4.156 

Einforderbare Beträge aus 

Rückversicherungen/ge-

genüber Zweckgesell-

schaften und Finanzrück-

versicherungen nach der 

Anpassung für erwartete 

Verluste aufgrund von Ge-

genparteiausfällen – ge-

samt 

R0330               742 

Versicherungstechnische 

Rückstellungen abzüglich 

der einforderbaren Beträge 

aus Rückversicherun-

gen/gegenüber Zweckge-

sellschaften und Finanz-

rückversicherungen – ge-

samt 

R0340               3.414 
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F 5. Bezahlte Bruttoschäden und bester Schätzwert nach Schadenjahr 
S.19.01.21 

Teil 1 von 2 

Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen. 

Nichtlebensversicherungsgeschäft gesamt. 

 

Schadenjahr/Zeichnungsjahr 
Z0020 Accident year [AY]       

                      

                                    

  Bezahlte Bruttoschäden (nicht kumuliert)                           

  (absoluter Betrag)                               

    Entwicklungsjahr     im lau-

fenden 

Jahr 

  Summe 

der Jahre 

(kumu-

liert)   
Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +   

  
  

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110     C0170   C0180 

Vor R0100                     0   R0100 0   0 

N-9 R0160 2.203 1.070 21 23 11 25 0 1 0 0     R0160 0   3.354 

N-8 R0170 2.390 1.179 72 7 16 76 0 2 0       R0170 0   3.741 

N-7 R0180 2.616 1.416 116 64 4 15 11 0         R0180 0   4.241 

N-6 R0190 2.270 1.031 130 5 1 0 101           R0190 101   3.537 

N-5 R0200 2.477 1.372 62 36 20 13             R0200 13   3.980 

N-4 R0210 2.374 1.337 90 35 3               R0210 3   3.839 

N-3 R0220 2.584 1.188 33 18                 R0220 18   3.824 

N-2 R0230 2.497 1.284 112                   R0230 112   3.892 

N-1 R0240 3.137 884                     R0240 884   4.020 

N R0250 2.813                       R0250 2.813   2.813 

                          Gesamt R0260 3.944   37.242 
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Teil 2 von 2 

 

  Bester Schätzwert (brutto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen                     

  (absoluter Betrag)                               

    Entwicklungsjahr   Jahresende (abge-

zinste Daten) 

    

  Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +       

    C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300     C0360     

Vor R0100                     0   R0100 0     

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0160 0     

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 1 0 0       R0170 0     

N-7 R0180 0 0 0 0 0 1 1 1         R0180 1     

N-6 R0190 0 0 0 0 5 4 87           R0190 87     

N-5 R0200 0 0 0 12 6 5             R0200 5     

N-4 R0210 0 0 42 17 95               R0210 96     

N-3 R0220 0 147 45 18                 R0220 18     

N-2 R0230 1.578 266 54                   R0230 54     

N-1 R0240 1.966 282                     R0240 282     

N R0250 2.132                       R0250 2.137     

                          Gesamt R0260 2.681     
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F 6. Eigenmittel 
S. 23.01.01 

  Gesamt 
Tier 1 – nicht 

gebunden  

Tier 1 – 

gebunden  
Tier 2 Tier 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im 

Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
            

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 0 0   0   

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030 0 0   0   

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei 

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen  
R0040 0 0   0   

Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050 0   0 0 0 

Überschussfonds R0070 0 0       

Vorzugsaktien R0090           

Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110           

   Ausgleichsrücklage  R0130 15.107 15.107       

Nachrangige Verbindlichkeiten R0140 0   0 0 0 

Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160 0       0 

Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde 

als Basiseigenmittel genehmigt wurden  
R0180           

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage ein-

gehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht er-

füllen 

            

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage einge-

hen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen R0220           

Abzüge             

Abzug für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230 0 0 0 0   

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R0290 15.107 15.107 0 0 0 

Ergänzende Eigenmittel             

Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert 

werden kann 
R0300           

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei 

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht 

eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können 
R0310           
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Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert 

werden können 
R0320           

Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu 

zeichnen und zu begleichen  
R0330           

Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340           

Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 

2009/138/EG 
R0350           

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterab-

satz 1 der Richtlinie 2009/138/EG 
R0360           

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung – andere als solche gemäß Artikel 96 

Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG 
R0370           

Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390           

Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400           

Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel             

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0500 15.107 15.107 0 0 0 

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0510 15.107 15.107 0 0   

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0540 15.107 15.107 0 0 0 

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0550 15.107 15.107 0 0   

SCR R0580 3.872         

MCR R0600 3.700         

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR R0620 3,902         

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR R0640 4,0829         

 

  C0060  

Ausgleichsrücklage       

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700 15.107   

Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710     

Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720     

Sonstige Basiseigenmittelbestandteile  R0730 0   

Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740     

Ausgleichsrücklage R0760 15.107   

Erwartete Gewinne       

Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) – Lebensversicherung R0770     

Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) – Nichtlebensversicherung R0780 1.211   

Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R0790 1.211   
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F 6. Solvenzkapitalanforderung 
S.25.01.21 

Solvenzkapitalanforderung – für Unternehmen, die die Standardformel verwenden 

    
Brutto-Solvenzka-

pitalanforderung  
USP Vereinfachungen 

    C0110 C0090 C0120 

Marktrisiko  R0010 2.871     

Gegenparteiausfallrisiko R0020 669     

Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030       

Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040       

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050 3.141     

Diversifikation  R0060 -1.570     

Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070 0     

Basissolvenzkapitalanforderung  R0100 5.111     

          

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung   C0100     

Operationelles Risiko  R0130 305     

Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0140 0     

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150 -1.545     

Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160       

Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200 3.872     

Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210       

Solvenzkapitalanforderung R0220 3.872     

Weitere Angaben zur SCR         

Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400       

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für den übrigen Teil R0410       

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderver-

bände 
R0420       

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Ad-

justment-Portfolios 
R0430       

Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapi-

talanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 
R0440       

          

Annäherung an den Steuersatz         

          

    Ja/Nein     

    C0109     

Ansatz auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes R0590       

          

Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern         

          

    VAF LS     

    C0130     

VAF LS R0640       

  VAF LS gerechtfertigt durch die Umkehrung der passiven latenten Steuern R0650       

  VAF LS gerechtfertigt durch Bezugnahme auf den wahrscheinlichen zu-

künftigen zu versteuernden wirtschaftlichen Gewinn 
R0660       

  VAF LS gerechtfertigt durch Rücktrag, laufendes Jahr R0670       

  VAF LS gerechtfertigt durch Rücktrag, zukünftige Jahre R0680       

  Maximum VAF LS R0690       
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F 7. Mindestkapitalanforderung 
S. 28.01.01 

Mindestkapitalanforderung – nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- 

oder Rückversicherungstätigkeit. 

Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsver-

pflichtungen. 

    C0010       

MCRNL-Ergebnis R0010 830       

        Bester Schätzwert (nach Ab-

zug der Rückversiche-

rung/Zweckgesellschaft) 

und versicherungstechnische 

Rückstellungen als Ganzes 

berechnet 

Gebuchte Prämien (nach 

Abzug der Rückversiche-

rung) in den letzten zwölf 

Monaten 

        C0020 C0030 

Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückver-

sicherung R0020     

Einkommensersatzversicherung und proportionale Rück-

versicherung R0030     

Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversiche-

rung R0040     

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale 

Rückversicherung R0050     

Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rück-

versicherung R0060     

See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportio-

nale Rückversicherung R0070     

Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale 

Rückversicherung R0080 2.893 7.279 

Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale 

Rückversicherung R0090 73 34 

Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rück-

versicherung R0100     

Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversiche-

rung R0110     

Beistand und proportionale Rückversicherung R0120     

Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und 

proportionale Rückversicherung R0130     

Nichtproportionale Krankenrückversicherung R0140     

Nichtproportionale Unfallrückversicherung R0150     

Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückver-

sicherung  R0160     

Nichtproportionale Sachrückversicherung R0170     
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Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

 

    C0040       

MCRL-Ergebnis R0200 0       

        

Bester Schätzwert (nach Ab-

zug der Rückversiche-

rung/Zweckgesellschaft) 

und versicherungstechnische 

Rückstellungen als Ganzes 

berechnet 

Gesamtes Risikokapital 

(nach Abzug der Rückversi-

cherung/Zweckgesellschaft) 

        C0050 C0060 

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – garantierte 

Leistungen R0210     

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – künftige 

Überschussbeteiligungen R0220     

Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versi-

cherungen  R0230     

Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kran-

ken(rück)versicherungen R0240     

Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versiche-

rungsverpflichtungen R0250     

            

Berechnung der Gesamt-MCR           

    C0070       

Lineare MCR R0300 830       

SCR R0310 3.872       

MCR-Obergrenze R0320 1.742       

MCR-Untergrenze R0330 968       

Kombinierte MCR R0340 968       

Absolute Untergrenze der MCR R0350 3.700       

    C0070       

Mindestkapitalanforderung R0400 3.700       

 

 

 

 

 

 


